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1 Einleitung
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 60 „Feuerwehr“ in der Gemeinde

Bergen auf Rügen ist auf der Grundlage von Bestandserfassungen die Prüfung der Einhaltung
der Vorgaben des besonderen Artenschutzes gemäß 8 44 (1) Nr. 1-4 Bundesnaturschutzgesetz

(BNatSchG) erforderlich.

In dem vorliegenden Gutachten werden:

«e die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 8 44 (1) BNatSchG, die durch das

Vorhaben erfüllt werden könnten, hinsichtlich der auf europäischer und nationaler Ebene

besonders geschützten Arten ermittelt und dargestellt sowie

die naturschutzfachlichen Voraussetzungen gemäß 8 45 (7) BNatSchG für eine Befreiung

von den Verboten gemäß 867 BNatSchG untersucht, soweit für diese nach $ 44 (5)

BNatSch6 eine Prüfpflicht besteht.

Diese gutachterliche Untersuchung wird folgend als Artenschutzfachbeitrag (AFB) zur speziellen
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) bezeichnet.

Der vorliegende Artenschutzfachbeitrag (AFB) folgt methodisch den Vorgaben von FROELICH &

SPORBECK (2010) unter Einbeziehung der Ausführungen von LBV-SH& AFPE (2016), STMI

(2018), EISENBAHN BUNDESAMT (2012), TRAUTNER (2008), LANA (2010) und EU-KOMMISSION

(2021).

© GeoBasis-DE/M-V 2023
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2 Rechtliche Grundlagen und Methodik

Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern unterliegen mehr als 1.000 Tier- und Pflanzenarten

einem gesetzlichen Schutz gemäß der Definition des & 7 (2) Nr. 13 & 14 BNatSchG, für die bei

Planungen und Vorhaben die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben des 8 44 (1) Nr.

1-4 BNatSchG zu prüfen ist.

Die Einstufung der Arten in die unterschiedlichen nationalen bzw. internationalen Schutzeinstu-

fungen ist in der folgenden Abbildung 2 dargestellt.

Besonders geschützte Arten

Streng geschützte
Arten

EG-ArtSchV EG-ArtSchV

Anhang A Anhang B

Europäisch geschützte

FFH-Richtlinie 2:

Arten

Anhang IV
Europäische Vogelarten Bei Vorhaben gemäß

& 44 Abs. 5 BNatSchG

prüfrelevant

BArtSchV BArtSchV

Anlage 1 Spalte 3 Anlage 1 Spalte 2

Abbildung 2: Übersicht über das System der geschützten Arten.

Nach den Vorgaben des BNatSchG sind formalrechtlich die Arten der nachstehenden Rechtsnor-

men in die fachliche Prüfung der Verletzung der Verbote des 8 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG einzu-

beziehen:

® Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der FFH-RL (Richtlinie 92/43/EWG) aufgeführt

sind. Diese Arten sind gemäß der Definition des $ 7 (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG zugleich

besonders und streng geschützt

Europäische Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der VS-RL (Richtlinie 2009/147/EG).

Nach LANA (2010) sind alle empfindlichen Arten, d. h. Arten der Roten Liste mit dem

Gefährdungsstatus „vom Aussterben bedroht“, „stark gefährdet“ oder „gefährdet", Gegen-

stand der Betrachtung. Darüber hinaus werden ungefährdete Vogelarten berücksichtigt,

soweit sie nach BArtSchV Anlage 1, Spalte B als streng geschützt eingestuft sind. Alle

weiterhin vorkommenden Vogelarten werden zu Artengruppen zusammengefasst behan-

delt.

Dip!. Biol. Thomas Frase
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Arten der Anhänge A und B der EU-Artenschutzverordnung (Verordnung EU 338/97 des

Rates). Diese Arten werden gemäß der Definition des $ 7 (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG als

besonders bzw. streng geschützt eingestuft.

Besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 der BArtSchV.

Bei der Bearbeitung der artenschutzrechtlichen Prüfung ist gemäß $ 44 (5) BNatSchG zu beach-

ten, dass bei nach $ 15 zulässigen und nach 8 17 (1) oder (3) zugelassenen oder von einer

Behörde durchgeführten Eingriffen in Natur und Landschaft sowie bei Vorhaben im Sinne des

& 18 (2) Satz 1, die Zugriffsverbote nur für in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/ EWG

aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten gelten, die in einer Rechtsver-

ordnung nach 8 54 (1) Nr. 2 aufgeführt sind. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen,

liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die

Zugriffsverbote vor.

Da eine entsprechende Rechtsverordnung nach 8 54 (1) Nr. 2 derzeit noch aussteht, hat es sich

in der Genehmigungspraxis inzwischen als bestandsmäßig durchgesetzt, dass in den Bundes-

ländern allgemein eine fachliche Prüfung der Erfüllung der Verbotstatbestände des 8 44 (1) Nr.

1-4 BNatSchG bezüglich der Vorkommen von Arten des Anhangs IV FFH-RL sowie der Europä-
ischen Vogelarten gefordert wird.

Diese Arten werden auch als gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten bezeichnet. Für die aus-

schließlich nach BArtSchV und nach EU-ArtSchV besonders geschützten Arten des 87 (2)

BNatSchG wird die Problembewältigung entsprechend der geltenden Fachpraxis in der Eingriffs-

regelung (& 15 BNatSchG) erreicht.

Um eine fachlich genügende und nachvollziehbare Prüfung der Verletzung der Verbote des $ 44

(1) Nr. 1-4 BNatSchG bezüglich der potenziell bestehenden Vorkommen dieser artenschutzrecht-

lich relevanten Arten im Wirkraum einer Planung bzw. eines Vorhabens zu gewährleisten, erfolgt
zu Beginn der Untersuchung zum AFB als erster Schritt eine Abschichtung des zu prüfenden

Artenspektrums in Anlehnung an FROELICH & SPORBECK (2010) bzw. LANA (2010). Im Weiteren

werden anhand der von der Planung zu erwartenden Wirkfaktoren die Verbotstatbestände nach

& 44 (1) BNatSchG für die potenziell betroffenen Arten untersucht (Konfliktanalyse). Aus den Er-

gebnissen weiterer naturschutzfachlicher Untersuchungen in Verbindung mit den Habitatansprü-
chen der Arten werden ggf. Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (z. B. Bau-

zeitenregelung) in die Untersuchung der Verbotstatbestände einbezogen.

Die Konfliktanalyse wird anhand der im $ 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG aufgeführten sogenannten

Zugriffsverboten durchgeführt. Diese lassen sich in drei Komplexen behandeln:

1. Tötungsverbot der besonders geschützten Tiere u. Pflanzen (844 (1) Nr. 1&4

BNatSch6)

Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten:

Werden wild lebende Tiere oder wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten getötet
oder ihre Entwicklungsformen beschädigt oder zerstört?

Die Faktoren nachstellen und fangen kommen im Zusammenhang mit Eingriffen in Natur und

Landschaft gewöhnlich nicht zum Tragen und sind in diesem Zusammenhang von vornherein

auszuschließen.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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2. Störungsverbot der streng geschützten Arten und der Europäischen Vogelarten

(8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)

Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten:

Werden wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich

gestört?

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen

Population einer Art verschlechtert.

3. Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorten der be-

sonders geschützten Tier- und Pflanzenarten (8 44 (1) Nr. 3& 4 BNatSchG)

Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten:

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten Tiere bzw. Standorte der

besonders geschützten Pflanzen entnommen, beschädigt oder zerstört?

Grundsätzlich greift der Verbotstatbestand des $ 44 (1) 3 BNatSchG dann, wenn ganze, regel-

mäßig genutzte Reviere oder Fortpflanzungsstätten sowie Ruhestätten beseitigt werden. Als Be-

seitigung im Sinne des Gesetzes ist eine direkte Überprägung der Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätte bzw. wesentlicher Teile der Fortpflanzungs- und Ruhestätte sowie eine durch äußere Ein-

flussfaktoren, wie z. B. Störungen, hervorgerufene Nichtmehrnutzung der Fortpflanzungs- und

Ruhestätte anzusehen.

Nach & 44 (5) liegt jedoch für entsprechende Eingriffe und Vorhaben kein Verstoß gegen einzelne

Zugriffsverbote vor, wenn:

« 1. die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-

zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beein-

trächtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen

nicht vermieden werden kann,

2. die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme,

die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen

vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funk-

tion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist,

beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,

3. die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Hierzu ist

es möglich, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festzulegen, die als CEF-Maßnahmen

(continuous ecological funktionality-measures) die kontinuierliche ökologische Funktiona-

lität betroffener Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gewährleisten.

Demnach kann & 44 (5) BNatSchG dann genutzt werden, wenn nach Ausschöpfung aller verhält-

nismäßigen Vermeidungsmaßnahmen ein Restrisiko der Tötung bzw. Verletzung bestehen bleibt,

das dem „allgemeinen Lebensrisiko® entspricht, welches in der vom Menschen besiedelten Kul-

turlandschaft immer gegeben ist (LBV-SH & AFPE 2016).

Von den Zugriffsverboten des $ 44 (1) BNatSchG können die zuständigen Landesbehörden im

Einzelfall auf der Grundlage von 8 45 (7) BNatSchG unter besonderen Bedingungen Ausnahmen

zulassen:

Dipl. Biol. Thomas Frase
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1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher

wirtschaftlicher Schäden,

zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt,

für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken

dienenden Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,

im öffentlichen Interesse (Gesundheit, öffentliche Sicherheit, günstige Auswirkung auf die

Umwelt) oder

aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahmeist jedoch nur dann zu erteilen, wenn alle Ausnahmevoraussetzungen durch eine

Planung oder ein Vorhaben erfüllt werden. Konkret bedeutet das:

*® wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und

® sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert.

Um den Erhaltungszustand einer Population zu sichern, können FCS-Maßnahmen (favourable

conservation status - günstiger Erhaltungszustand) ergriffen werden. Hinsichtlich der zeitlichen

und räumlichen Komponenten besteht bei diesen Maßnahmen eine größere Flexibilität als bei

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen.

In der nachfolgenden Abbildung werden der Prüfablauf der saP sowie die Prüfung der Ausnah-

metatbestände gemäß 8 45 (7) BNatSchG schematisch dargestellt.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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Sind Arten des Anhangs IV FFH-RL oder europäische Vogelarten vorhabenbedingt betroffen?
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Abbildung 3: Schematische Darstellung des Prüfablaufs der speziellen artenschutzrechtlichen

Prüfung - saP (aus BERNOTAT et al, 2018).
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3 Planung und Wirkfaktoren

3.1 Planung

Die Planungsdetails wurden der Vorentwurfsfassung zum Bebauungsplan Nr. 60 „Feuerwehr“,

Gemeinde Bergen auf Rügen, des Büros „Lars Herteit Stadtplanung und Architektur" vom

09.12.2022 entnommen. Bei wesentlichen Änderungen der Planung muss gegebenenfalls der

AFB bzw. müssen die hier abgeleiteten Maßnahmen angepasst werden.

Mit dem B-Plan „Feuerwehr” soll ein neuer Standort für die Feuerwehr in Bergen geschaffen wer-

den. Der Plangeltungsbereich besteht überwiegend aus einer zusammenhängenden Kleingarten-

anlage, die sich zwischen der Stralsunder Chaussee, der Ringstraße und der Straße Neuer Weg

befindet. Lediglich im Norden gibt es einen öffentlichen Parkplatz, der zur Zeit der Begehungen

teilweise als Baustelle für einen Straßenausbau eingerichtet war. Dadurch lagerten dort Rohre

und andere Materialien. Neben dem Parkplatz gibt es einen kleinen, parkähnlichen Bereich mit

Rasenfläche und Bäumen.

Die Gärten werden noch genutzt und gepflegt. Es befinden sich innerhalb der Kleingartenanlage

keine Kleingewässer, die als potenzieller Amphibienlebensraum in Betracht zu ziehen sind.
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ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 189 ABS. 1

NR.20. 26 BAUGB)

Abbildung 4: Planzeichnung des Vorentwurfs zum Bebauungsplan Nr. 60 „Feuerwehr“ in der Ge-

meinde Bergen auf Rügen des Büros „Lars Hertelt Stadtplanung und Architektur“

vom 09.12.2022.
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3.2 Darstellung der Wirkfaktoren des Vorhabens

Der Bebauungsplan Nr. 60 „Feuerwehr“ der Gemeinde Bergen auf Rügen kann bau-, anlage- und

betriebsbedingt unterschiedliche Wirkungen auf die streng geschützten Arten des Anhangs IV

der FFH-RL und die Europäischen Vogelarten entfalten, was im Einzelfall zu Verletzungen der

Verbotstatbestände des $ 44 (1) Nr. 1 - 4 BNatSchG führen könnte. Nachfolgend werden die

potenziell artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen der zu betrachtenden Arten bzw.

Artengruppen aufgeführt. Die dargestellten Beeinträchtigungen sind derart formuliert, dass je-

weils nur ein Verbotstatbestand des 8 44 (1) BNatSchG erfüllt sein könnte. Somit entstehen mög-

licherweise nahezu gleichlautende Formulierungen, die jedoch Bezug auf unterschiedliche Ver-

botstatbestände nehmen. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine klare und nachvollziehbare

Prüfung der vorgehend in Kapitel 2 (Methodik) dargestellten und im artenschutzrechtlichen Gut-

achten zu beantwortenden Fragestellungen.

Zu den potenziell zu erwartenden Wirkungen zählen:

1. baubedingte Beeinträchtigungen

Als baubedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Pflanzen- und Tierarten des An-

hangs IV FFH-RL sowie Europäischen Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen Re-

gelungen erheblich sein könnten, sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu prüfen:

e 1/a- Schadstoffemissionen durch den Baustellenbetrieb, z.B. durch die eingesetzten

Baugeräte und Fahrzeuge (Abgase, Leckagen, Einsatz wassergefährdender Stoffe

u. ä.), und damit verbunden die potenzielle Gefährdung von Fortpflanzungs- und

Lebensstätten von Tieren sowie Standorten von Pflanzen (8.44 (1) Nr. 3& 4

BNatSchG),

1/b -’Vergrämung und Verdrängung durch visuelle Effekte, Scheuchwirkungen, Erschüt-

terungen und Schallemissionen durch Baugeräte, Aushubarbeiten, Baustellenfahr-

zeuge und im Baustellenbereich anwesende Personen (zu 844 (1) Nr. 2

BNatSchG),

1/c —’Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung und Arbeitsstreifen: und da-

mit verbunden die mögliche Zerschneidung von Wanderrouten durch Baustellenein-

richtung und Fahrtrassen (zu $ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG),

1/d -’Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Flächenberäumung bei der

Bauvorbereitung sowie während der Bauphase (zu $ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG),

1le Verlust von Individuen durch Flächenberäumung bei der Bauvorbereitung sowie

während der Bauarbeiten (zu $ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG).

2. anlagebedingte Beeinträchtigungen

Als anlagebedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Pflanzen- und Tierarten des An-

hangs IV FFH-RL sowie Europäischen Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen Re-

gelungen erheblich sein könnten, sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu prüfen:

« 2la-”dauerhafte Flächeninanspruchnahme von Lebensräumen und damit dauerhafter

Entzug als Lebensraum für streng geschützte Pflanzen- und Tierarten sowie Euro-

päische Vogelarten in Folge der Überbauung der Flächen (zu 844 (1) Nr. 3

BNatSchG).

Dipi. Biol. Thomas Frase
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3, betriebsbedingte Beeinträchtigungen

Als betriebsbedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Pflanzen- und Tierarten des An-

hangs IV FFH-RL sowie Europäischen Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen Re-

gelungen erheblich sein könnten, sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu prüfen:

« 3/a-° Beunruhigung oder Irritation von streng geschützten Arten und Europäischen Vo-

gelarten durch Nachtbeleuchtung (8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)

Nach der vorgehenden Aufstellung der potenziell wirksamen Beeinträchtigungen von streng ge-

schützten Arten sowie von Europäischen Vogelarten ist nicht prinzipiell davon auszugehen, dass

durch das Vorhaben bau-, anlage- und betriebsbedingt eine Erfüllung der Verbotstatbestände

des $ 44 (1) BNatSchG auszuschließen ist.

Dementsprechend folgt im nächsten Schritt die eigentliche artenschutzrechtliche Prüfung aus

gutachterlicher Sicht.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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4 Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums

4.1 Relevanzprüfung

Um eine fachlich genügende und nachvollziehbare Prüfung der Verletzung der Verbote des $ 44

(1) Nr. 1-4 BNatSchG bezüglich der potenzieli bestehenden Vorkommen dieser artenschutzrecht-

lich relevanten Arten im Wirkraum einer Planung bzw. eines Vorhabens zu gewährleisten, erfolgt

zu Beginn der Untersuchung zum AFB als erster Schritt eine Abschichtung des zu prüfenden

Artenspektrums in Anlehnung an FROELICH & SPORBECK (2010). Diese Vorgehensweise (Rele-

vanzprüfung) wird auch von STMI (2018) sowie der LANA (2010) empfohlen.

Die Abschichtung erfolgt über das potenzielle oder reale Vorkommen der Arten im Untersu-

chungsraum. Dafür werden folgende Kriterien herangezogen:

Eine Art ist untersuchungsrelevant, wenn

« ein positiver Vorkommensnachweis durch eine Untersuchung vorliegt oder

® die Art auf Grund der vorhandenen Lebensraumausstattung potenziell vorkommen kann,

eine Untersuchung jedoch nicht stattfand.

Eine Art ist nicht untersuchungsrelevant, wenn

sie im Untersuchungsraum als ausgestorben oder verschollen gilt bzw. die Art bei den

durchgeführten Untersuchungen nicht nachgewiesen werden konnte oder

ihr Vorkommen außerhalb des Wirkraums des Vorhabens liegt (d. h. ihr Verbreitungsge-

biet sich nicht auf den Wirkraum des Vorhabens erstreckt oder ihr Vorkommen im Wirk-

raum auf Grund fehlender notwendiger Lebensraumausstattung nach fachlicher Einschät-

zung unwahrscheinlich ist).

Die Abschichtung erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern einheitlich in tabellarischer Form nach den

Vorgaben von FROELICH & SPORBECK (2010). Die entsprechenden Tabellen befinden sich in An-

lage 1: Tabellen A-1 und A-2.

4.2 Arterfassung und Untersuchungsraum

Gemäß 8 44 (1) Nr. 1 - 4 BNatSchG unterliegen neben allen Europäischen Vogelarten auch die

Arten des Anhangs !V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) der Europäischen Union

(82/43/EWVG) den in diesem Paragrafen aufgeführten Zugriffsverboten. Dabei handelt es sich um

ausgewählte Arten der Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Fische, Pflanzen, Mollusken und ein-

zelner Insektengruppen.

Der AFB baut auf Kartierungen zu den Artengruppen Fledermäuse, Brutvögel und Regptlilien auf,

die im Jahr 2022 (BSTF 2022, ZOOLOGISCHE GUTACHTEN & BIOMONITORING 2023) vorgenommen

wurden. Die Kartierungen erfolgten für diese Artengruppen im Geltungsbereich zuzüglich eines

entsprechenden Umfelds von 20 m. Dieser Raum wird als das Gebiet eingeschätzt, für das eine

erhebliche Beeinträchtigung von Arten im Sinne der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung

nicht generell auszuschließen ist.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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4.2.1 Fledermäuse

Aus der Gruppe der Säugetiere weisen die Fledermäuse eine artenschutzrechtliche Relevanz

auf. Die Auswahl der Erfassungsmethoden ist von derjeweiligen Aufgabenstellung abhängig und

folgte den Vorgaben von LIMPENS (1993), BRINKMANN et al. (1996), MESCHEDE & HELLER (2000),

SIMON et al. (2004), DIETZ & SIMON (2005) und Kunz & PARSONS (2009). Bezüglich dieser Gruppe

erfolgten von März 2022 bis Februar 2023 Erfassungen von Winterquartieren, Wochenstuben,

Gebäudequartieren sowie Jagd- und Überflugaktivitäten (ZOOLOGISCHE GUTACHTEN & BIOMONI-

TORING 2023).

Die Gruppe der Fledermäuse wird nachfolgend artenschutzrechtlich bearbeitet.

4.2.2 Brutvögel

Die Ermittlung der Brutvögel im Untersuchungsraum erfolgte im Rahmen von acht Kartiergängen

(davon zwei Nachtbegehungen) im Zeitraum vom 07. März bis 10. Juni 2022. Die Methodik der

Brutvogelerfassung richtet sich nach SÜDBECK et al. (2005) und entspricht den allgemein aner-

kannten Standards der Brutvogelerfassung.

Die Brutvögel werden nachfolgend artenschutzrechtlich bearbeitet.

4.2.3 Reptilien

Zum Nachweis von Reptilien wurden vom 15. April bis zum 31. August 2022 regelmäßig alle als

Sonnplätze geeignete Habitate — insbesondere Randbereiche und Ruderalfluren — aufgesucht.

Tagesverstecke wie Holzstücke, flächige Ablagerungen oder Steine sind im Rahmen der Kartie-

rungen aufgedeckt und kontrolliert worden. Weiterhin erfolgte eine Erfassung der Reptilien mittels

künstlicher Verstecke („Reptilienpappen‘).

Es wurden keine artenschutzrechtlich relevanten Reptilienarten im Untersuchungsgebiet nach-

gewiesen.

4.2.4 Amphibien

Potenzielle Laichgewässer für Amphibien sind im Umfeld des Geltungsbereich vorhanden. Aller-

dings ist das Plangebiet von diesen Gewässern durch Bebauung, Parkplätze und der vielbefah-

renen Stralsunder Chaussee abgetrennt. Aufgrund der Barrierewirkung der trennenden Struktu-

ren sind artenschutzrechtlich relevante Arten der Amphibien im Untersuchungsgebiet nicht zu

erwarten.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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5 Prüfungsrelevante Arten - Bestands- und Konfliktanalyse

5 Fledermäuse

5.1.1 Bestandsanalyse

Von März 2022 bis Februar 2023 konnten im Untersuchungsgebiet die sechs Arten Zwergfleder-

maus. Mückenfledermaus, Rauhautlledermaus, Breitflügelfiedermaus, Großer Abendsegler und

Wasserfledermaus festgestellt werden. Ferner wurden einzelne Rufsequenzen nyctaloider Ar-

ten”) festgestellt, die nicht sicher bis auf Artniveau auszuwerten waren. Zu den Nachweisen der

einzelnen Arten sowie zu deren Einstufung in den Roten Listen MVs und der BRD gibt Tabelle 1

Auskunft. Ferner sind hier Angaben zur Schutzkategorie nach europäischem Recht und zum Er-

haltungszustand in MV enthalten.

*) „.. nyctaloide Arten: Abendseg!er. Kleinabendsegler, Zweifarbfledermaus. Breitflügelfledermaus, Nordfledermaus

Tabelle 1: Übersicht der von März 2022 bis Februar 2023 festgestellten Fledermausarten mit

Angabe der Nachweisart, ihrer Einstufung in den Roten Listen MVs und der BRD,

ihrer Schutzkategorie nach nationalem und europäischem Recht sowie ihres Erhal-

tungszustandes in MV.

Art

Zwergfledermaus

.

RL RL EG
Nachweis BNatSchG

MV BRD 92/43/EWG

Jb, HB, SQ, StrengAnh. 4
(Pipistrellus pipistrellus) WST*, BR geschützt

Mückenfledermaus Eischie)
Jb. HB, SQ, BR Anh. 4

(Pipistrellus pygmaeus) geschützt

Rauhautfledermaus streng
Jb. HB, BR Anh. 4 u

(Pipistrellus nathusii) geschützt

Breitflügelfledermaus Jb. HB Streng
(Eptesicus serolinus)

'

geschützt
u1

Großer Abendsegler streng

(Nyctalus noctula)
Jb, HB u

geschützt

Wasserfledermaus streng
Jb, HB Anh. 4 FV

(Myotis daubentonil) geschützt
BR

... Balzrevier, Jb
... Jagdbeobachtung, HB

... Horchboxnachweis, SQ
... Sommerquartier, *...bereits außerhalb des UG

RL-MV...

BNatSchG
...

EG 92/44EWIG
...

EZ - Erraltungszu-
stand in M-V....

Dipl. Biol. Thomas Frase

Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern: 0 - Ausgestorben; 1 - Vom Aussterben bedroht; 2 - Stark gefährdet;
3 - Gefährdet; 4 - Potenziell gefährdet; (3)* - die Art wurde 1991 noch nicht in der RL erfasst, die Arttren-

nung erfolgte erst 1999, bei einer Neuauflage wäre mit einer Einstufung in die Kategorie 3 zu rechnen

(LFA Fiedermausschutz M-V), RL-M-V
...

LAaBEs et al. 1991

Rote Liste der BRD: 0 - Ausgestorben oder verschollen; 1 - Vom Aussterben bedroht; 2 - Stark gefährdet;
3 - Gefährdet: V - Vo iste: G - Gefahrdung unbekarnten Ausmaßes; D - Daten unzureichend: R -

extrem selten, - ungefährdet, RL-BRD... MEnIS et al. 2020

gemäß 87 Abs. 2 Nr. 14 sind BNatSchG &10 sind „streng geschützte Tierarten“ alle im Anh. IV der RL

92/43/EWG (FFH-RL) genannten Arten

Anhänge Il u. IV der Richtlinie 9/4/EWG (FFH-Richtlinie)

Erhaltungszustand in M-V gemäß Bericht zum Erhaltungszustard der FFH-Arten in Mecklenburg-Vor-

pommern (2007-2012) des Landesamtes für Umwelt. Naturschutz Urd Geolegie M-V. FV = günstig, U1

= ungunstig, U2 = schlecht, XX = unbekannt
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Abbildung 6: Darstellung der erfassten Zwerg-, Mücken- und Rauhautfledermaus-Balzaktivitäten.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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5.1.2 Konfliktanalyse

Im Folgenden werden die Zugriffsverbote des Artenschutzrechts für alle Fledermausarten ge-

meinsam dargestellt und abgeprüft. Auf eine einzelartliche Prüfung wird aus Gründen der Über-

sichtlichkeit verzichtet.

» Tötungsverbot (8 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)

Im Plangebiet ist vorgesehen, die Bestandsgebäude abzubrechen und den größten Teil der Ge-

hölze im Geltungsbereich zu fällen. Innerhalb des Gehölzbestands befinden sich zwei Fleder-

mauskästen aus Holz.

Um die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszu-

schließen, ist es empfehlenswert, für die Abbrucharbeiten und Baumfällungen die Zeiträume mit

dem geringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Da hier Sommer- und Zwischengquartiere sowie

Wochenstuben und Balzreviere nachgewiesen wurden, bietet sich für risikominimierte Abbruch-

arbeiten der Zeitraum September/Öktober oder April/Mai an, da die Tiere in dieser Zeit tempera-

turbedingt über eine relativ hohe Mobilität verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der

V’ögel entgegen (siehe unten). Eingriffe sollten daher nur im Einklang mit den Vermeidungsmaß-

nahmen der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögel erfolgen.

Um Tötungen oder Verletzungen sicher zu vermeiden ist es somit notwendig, dass unmittelbar

vor Beginn und im Zuge der Fäll- bzw. Abbrucharbeiten durch eine fachkundige Person im Rah-

men einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) eine detailtierte Untersuchung der Quartierstruktu-

ren auf Fledermäuse erfolgt, um eine Besiedelung auszuschließen. Bei den Abbrucharbeiten

müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche (Spalten und Hohlräume, Dachkantenbleche,

Zwischendecken) gründlich kontrolliert und im Beisein eines Fledermaussachverständigen per

Hand demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei

bergen zu können. Vermutlich sind auch vorsichtige Sternmarbeiten erforderlich, um Quartierbe-

reiche freizulegen bzw. einsehen zu können. Eine Verletzung der Tiere durch hebelnde Werk-

zeuge oder den Einsatz von Technik ist hierbei unbedingt zu vermeiden.

Zudem müssen die vorhandenen Fledermauskästen im Vorfeld durch eine fachkundige Person

im Rahmen der ökologischen Baubegleitung (ÖBB) von den betroffenen Gehölzen abgenommen

und an Gehölze außerhalb des Eingriffsbereichs montiert werden.

Bei Funden von Fledermäusen sind die Fäll- bzw. Abbrucharbeiten in dem Bereich zunächst ein-

zustellen und die ÖBB stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere

Vorgehen ab (fachgerechtes Bergen, Versorgen und wieder Ausbringen der Tiere).

Vermeidungsmaßnahme V 1

Maßnahme Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Abbruch- und

Baumfällarbeiten betreut und alle potenziell möglichen Qurartierbereiche im Vorfeld auf Besatz

kontrolliert. Auch während den Abbrucharbeiten müssen die potenziell möglichen Quartierbe-

reiche im Beisein eines Fledermaussachverständigen per Hand demontiert werden, um even-

tuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei Funden von

Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst eingestellt und die OBB stimmt sich mit der ur-

teren Naturschutzbehörde {UNB)} über das weitere Vorgehen ab.

Begründung | Vermeidung der Verletzung, Töturg und Störung
u

| Fledermäuse

Dipl. Biol. Thomas Frase
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« Störungsverbot (8 44 (1) Nr. 2 BNatSch6G)

Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann, auf-

grund lediglich geringer Überschneidungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachtakti-

ven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine Betroffenheit ausge-

schlossen werden.

Anlage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der mögli-

chen Installation einer Nachtbeleuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagd-

habitaten. Um die Störungen so weit aufzufangen, dass sie auf die lokale Population nicht „er-

heblich” wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwen-

diges Maß zu beschränken (VOIGT et al. 2019, SCHROER et al. 2019).

Vermeidungsmaßnahme v2

Maßnahme Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet:

« Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindest-

maß hinaus gehen,

Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Be-

leuchtung von oben nach unten,

Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin

oder weniger sowie Wellenlängen um 500 nm, niedriger G-Index,

« Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen.

Begründung Vermeidung der erheblichen Störung der lokalen Population

Zielarten Fledermäuse

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen führen die Störungen zu keiner Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

« Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (8 44 (1) Nr. 3 i.V.m 8 44 (5)

BNatSchG)

Es ist davon auszugehen, dass durch den Abbruch des Bestandsgebäudes und die Baumfällun-

gen die dort vorhandenen potenziellen Quartierstrukturen verlorengehen werden. Da keine Aus-

weichstrukturen in der näheren Umgebung existieren bzw. diese schon besetzt sein werden, ist

ein entsprechender Ausgleich einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und

Ruhestätten im regionalen Zusammenhang zu erhalten.

Generell gilt für alle Soemmer- und Zwischenquartier-Ersatzmaßnahmen, dass diese einen erhöh-

ten Faktor aufweisen sollten, da davon auszugehen ist, dass die neu angebotenen Quartiere a)

im Gegensatz zu den zerstörten Quartieren vielfach keine Optimalbedingungen aufweisen (Tem-

peratur, Luftfeuchte, Puffervermögen) und b) auch mit Abschluss der Maßnahme nicht in vollem

Umfang verfügbar sind (Kennenlernphase).

Für den Ausgleich der zu erwartenden Gebäudequartierverluste werden vorsorglich 5 Stück Fle-

dermaus-Fassadenflachkasten mit Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfeldt) und 3 Stk. Fledermaus-

Fassaden Sommerquartier - FFSQ (Fa. Hasselfeldt) notwendig (oder gleichwertige Modelle von

anderen Herstellern), die an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld angebracht werden sol-

len. Falls dies nicht möglich ist, besteht auch die Möglichkeit, die Kästen temporär an Pfosten-

wänden (Abbildung 7) angebracht werden. In letzteren Fall sind die Kästen nach Fertigstellung

des Gebäudes entsprechend der Vorgaben am Neubau zu montieren.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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Abbildung 7: Temporäre Montage der Kästen auf Pfostenwänden am Beispiel des Modells IFTH

der Firma Schwegler (Quelle: www.schwegler-natur.de).

CEF-Maßnahme E 1

Maßnahme Installatior von 8 Fledermausquartieren an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld rach fol-

genden Kriterien:

« 5 Stk. Fledermaus-Fassadenflachkasten mit Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfeldt)
oder gleichwertige Modelle.

3 Stk. Fledermaus-Fassaden Sommerquarier - FFSQ (Fa. Hasselfeldt) oder gleich-
wertige Modelle,

Montagehöhe > 5 m über OKG

freier An- und Abflug

möglichst keine {oder nur eine sehr moderate) Beleuchtung im unmittelbaren Umfeld

{Dunkelkorridor, möglichst fensterlose Gebäudeseiten nutzen)

« Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Abbrucharbeiten

Begründung | Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

Zielarten | Fledermäuse

Der Ausgleich der Baumquartiere wird über die Installation von 5 Fledermauskästen in den um-

liegenden Gehölzbeständen erreicht (CEF Maßnahme E 2).

Für abgängige Winterquartiere sind nach derzeitiger Datenlage keine Maßnahmen erforderlich

(ZOOLOGISCHE GUTACHTEN & BIOMONITORING 2023).

Dipl. Biol. Thomas Frase

 



B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen“ Artenschutzfachbeitrag

CEF-Maßnahme E 2

Maßnahme Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbeständen nach folgenden Kri-

terien:

« 5 Stk. Fledermaushöhle 18 mm Einflug - FLH18 (nistkasten-hasselfeldt.de) oder

gleichwertige Modelle,

Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus)

Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestands-

rand /im Bestand)

Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkom-

mender Gehölze)

Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger
Gehölzbestände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmä-

Rigen Aufhängevorrichtung (Dickenwachstum!),
« Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fäll- und Abbrucharbeiten.

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

Zielarten Fledermäuse

Weiterhin ist davon auszugehen, dass durch die Entnahme der Gehölze die dort vorhandenen

Jagdstrukturen und Balzreviere verlorengehen werden. Obwohl in der näheren Umgebung Aus-

weichstrukturen existieren (z.B. im nahegelegenen Stadtpark), ist ein entsprechender Ausgleich

einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im regionalen

Zusammenhang zu erhalten.

CEF-Maßnahme E 3

Maßnahme Pflanzung von einheimischen Gehölzen im Geltungsbereich und/oder Dachbegrünung am Ge-

rätehaus aus heimischen Pflanzenarten.

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

Zielarten Fledermäuse, Brutvögel

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen sind erhebliche Beeinträchtigungen der Fle-

dermausarten im Untersuchungsgebiet auszuschließen, es liegt kein Verstoß gegen die Verbote

des 8 44 (1) Nr. 1- 3 BNatSchG vor.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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5.2 Brutvögel

5.2.1 Bestandsanalyse

Im Verlauf der Brutvogelkartierungen des Jahres 2022 wurden insgesamt 15 Vogelarten als Brut-

vögel innerhalb des Untersuchungsgebiets bzw. angrenzend daran ermittelt, die nachfolgend der

artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen werden.

In Tabelle 2 sind alle wertgebenden, gefährdeten und besonders geschützten Brutvögel des Un-

tersuchungsgebietes grau hervorgehoben, die nach FROELICH & SPORBECK (2010) einzelartlich

betrachtet werden müssen. Die räumliche Zuordnung der Nachweise ist Abbildung 5 zu entneh-

men.

Tabelle 2: Gesamtartenliste der Brutvögel des Jahres 2022 im Untersuchungsgebiet. Wertge-

bende, gefährdete und besonders geschützte Brutvögel sind grau hervorgehoben.

Wissenschaftlicher Name

1.

2.

3

4

5

6

7

8.

g

N
U

BGNKM

DO

Carduelis chloris

Columba palumbus

Cyanistes caeruleus

Fringilla coelebs

Parus major

Passer domesticus

Phylioscopus collybita

Phoenicurus phoenicurus

Prunella modularis

.
Serinus serinus

.
Passer montanus

. Sylvia atricapilla

. Sylvia curruca

. Troglodytes troglodytes

.
Turdus merula

Deutscher Name

Grünfink

Ringeltaube

Blaumeise

Buchfink

Kohlmeise

Haussperling

Zilpzalp

Gartenrotschwanz

Heckenbraunelle

Girlitz

Feldsperling

Mönchsgrasmücke

Klappergrasmücke

Zaunkönig

Amsel

Schutz / Gefähr-

dung / Bedeutung
Status

BV

BV

BV

BV

BV

BV

BV

BV

BV

BV

BV

BV

BV

BV, BN

Brutzeit

A04-M09

EO2-E11
M03-A08

AD4-E08

M03-A08

E03-A09

A04-M08

M04-E08

A04-A09

M03-E08

A03-A09

E03-A09

M04-M08

E03-A08

A0U2-E08

Schutz 88: nach Bundesartenschutzverordnung und BNatSchG streng geschützie Art

EG: Nach der Richtlinie 2009/147/EG (EU-Vogelschutzrichtlinie) sind für diese Vogelarten besondere Schutz-

maßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden. um ihr Über!eben und ihre Vermehrung in ihrem Ver-

breitungsgebiet sicherzustellen.

Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns (VÖKLER et al. 2014): MV 3: gefährdet. MV V: potenziell
gefährdet (Vorwarnliste)
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RvsLavY et al. 20:

gefährdet (Vorwarnliste).

Bed. <: weniger als 1.000 Brutpaare (nach LUNG 2016)

Status BV- Brutverdacht, BN - Brutnachweis

Brutzeit: A=1.,M =2., E= 3. Monatsdekade (Dekaden = 1.-10., 11.-20. u. 21.-30./31. eines Monats, nach LUNG M-V

2016)

): D 2: stark gefährdet D 3: gefährdet. D V: potenziell

Dipl. Biol. Thomas Frase
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Nach FROELICH & SPORBECK (2010) ist in Mecklenburg-Vorpommern eine vertiefte artenschutz-

rechtliche Prüfung für folgende Vogelarten erforderlich:

e Arten des Anhangs | der Vogelschutzrichtlinie,

» Rastvogel-Arten mit regelmäßig genutzten Rast-, Schlaf-, Mauserplätzen oder anderen

Ruhestätten,

Gefährdete Arten (Rote Liste M-V bzw. der D: Kategorie 0-3),

Arten mit besonderen Habitatansprüchen (Horstbrüter, Gebäudebrüter, Höhlenbrüter, Ko-

lonienbrüter, große Lebensraumausdehnung),

Streng geschützte Vogelarten nach Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung,

in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 gelistete Vogelarten,

Arten, für die das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Verantwortung

trägt (mindestens 40 % des gesamtdeutschen Bestandes oder mit weniger als 1.000 Brut-

paaren in M-V).

5.2.2 Konfliktanalyse der streng geschützten bzw. gefährdeten Vogelarten

An dieser Stelle sind die Arten zu behandeln, für die auf Grund ihrer besonderen Lebensweise

und ihrer Habitatansprüche gegenwärtig eine Gefährdungseinschätzung besteht bzw. die einem

strengen Schutz gemäß der Definition des $ 7 (2) Nr. 14 BNatSchG unterliegen oder die im An-

hang | der Vogelschutzrichtlinie geführt werden.

Die Angaben zur Lebensweise und den Aktionsradien der Arten wurden VÖKLER (2014), GEDEON

et al. (2014), GLUTZ VON BLOTZHEIM (1985-1999) und FLADE (1994) entnommen, die Angaben zu

den Brutzeiten der vom Vorhaben betroffenen Vogelarten entstammen der Zusammenstellung
des LUNG M-V (2016).

Feldsperling / Passer montanus MV 3, DV

Die Beobachtungen der Art erfolgten im Bereich der Lauben der Kleingartenanlage. Es wird da-

von ausgegangen, dass sich der Brutplatz der Art auf dem Grundstück der Kleingartenanlage
befindet.

Feldsperlinge besiedeln bevorzugt eine offene und halboffene Landschaft mit Hecken, Alleen,

Einzelbäumen, Kopfweiden, Obstgärten, Feldgehölzen, lichten oder peripheren alte Laubholzbe-

ständen und schmalen Waldstreifen. Des Weiteren findet man sie im Bereich menschlicher Sied-

lungen, in gehölzreichen Stadtlebensräumen (Parks, Friedhöfe, Kleingärten sowie Gartenstädte)

sowie in strukturreichen Dörfern (Bauerngärten, Obstwiesen, Hofgehölze). Der Brutplatz wird in

Nischen und Höhlen von Bäumen oder in Gebäuden angelegt. Der Bestand in Mecklenburg-Vor-

pommern wird mit 38.000 bis 52.000 Revieren und der Bestandstrend mit einer Abnahme von >

20 % in den letzten 20 Jahren und > 50 % in den letzten 100 Jahren angegeben. Der Raumbedarf

zur Brutzeit beträgt < 0,3 bis > 3 ha, die Fluchtdistarz liegt unter 10 m.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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« Tötungsverbot (8 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)

Da sich ein Brutrevier des Feldsperlings im Geltungsbereich befindet, kann eine baubedingte

signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos, insbesondere für die Entwicklungsformen der Art, nicht

ausgeschlossen werden. Die Gefahr besteht auch dann, wenn die Tiere mit der Brut beginnen,

und der Beginn der Arbeiten störungsbedingt zu einer Brutaufgabe führt. Zur Vermeidung einer

signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos ist eine Bauzeitenregelung für die Bauphase bzw. de-

ren Beginn erforderlich. Die Brutzeit des Feldsperlings liegt nach LUNG M-V (2016) zwischen

dem 01. März und dem 10. September. Für eine umfassende Bauzeitenregelung müssen aller-

dings die Brutzeiten aller betroffenen Arten einbezogen werden (siehe Tabelle 2). Die restriktivs-

ten Zeiten verweisen dabei auf die Arten Amsel und Ringeltaube. Somit ergibt sich als Richtwert

folgende Bauzeitenregelung für die Baufeldfreimachung und den Beginn der Bauarbeiten: Wenn

die Arbeiten zwischen dem 31. November und 01. Februar begonnen und ohne größere Pause

fortgeführt werden, kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die Arten ausge-

schlossen werden.

Da es sich dabei um Extremzeiten handelt, ist die Baufeldfreimachung und der Beginn der Arbei-

ten alternativ zwischen dem 30. September und dem 01. März möglich, wenn vor Beginn durch

eine fachkundige Person eine detaillierte Untersuchung des Baufelds auf Brutaktivitäten erfolgt
und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlossen wurden.

Vermeidungsmaßnahme V 3

Maßnahme Die Baufeldfreimachung inklusive Baumfällung und Gebäudeabbruch sowie die anschließen-

den Bauarbeiten sind nur zulässig, wenn sie zwischen dem 31. November und 01. Februar

durchgeführt oder zumindest begonnen und ohne größere Pause fortgeführt werden.

Alternativ ist die Baufeldfreimachung zwischen dem 30. September und dem 01. März mög-
lich, wenn unmittelbar vor Beginn durch eine fachkundige Person eine detaillierte Untersu-

chung des Geltungsbereichs auf Brutaktivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausge-
schlossen werden.

BegründungBegründungVermeidung der Verletzung, Tötung und Störi

Zielarten | Brutvögel

In dem Plangebiet ist die Errichtung eines großen Gebäudes geplant. Somit sind Vorkehrungen

zu treffen, um Vogelschlag (Kollisionen) an den Fenstern und Glasflächen zu verhindern.

Vermeidungsmaßnahme V 4

Maßnahme Einsatz einer vogelfreundlichen Fenster- und Türverglasung nach aktuellem Stand der Tech-

nik unter Berücksichtigung des Merkblatts und der Broschüre zum vogelfreundlichen Bauen

mit Glas und Licht (RössLer et al. 2022, https://vogelglas.vogelwarte.ch/de/infothek/merk-
blaetter).

Begründung | Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung

Zielarten Brutvögel

Unter Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen kann eine signifikante Erhöhung des Tö-

tungsrisikos sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingt ausgeschlossen werden kann.

Dipt. Biol. Thomas Frase
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«  Störungsverbot ($ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V 3 und V 4 kann ausgeschlossen werden,

dass die Art durch die Bauarbeiten und die damit verbundenen akustischen und optischen Stör-

reize erheblich gestört wird. Anlage- und betriebsbedingte Störungen sind in geringem Maße

möglich. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population lässt sich daraus

jedoch nicht herleiten.

» Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (8 44 (1) Nr. 3 i.V.m 8 44 (5)

BNatSchG)

Im Zuge der Umsetzung des Vorhabens werden die Bruthabitate des Feidsperlings im Plangebiet

verlorengehen. Um den Verlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bis auszugleichen, ist es

notwendig, entsprechende Nistkästen in der Umgebung des Plangebietes in geeigneten Baum-

beständen zu installieren.

CEF-Maßnahme E 4

Ma®nahme Ausgleich der Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Art Feldsperling durch Installation von min-

destens 2 artgerechten Nistkästen aus Holzbeton in Gehölzbeständen im Umfeld des Plange-
biets. Diese Maßnahme muss vor der Entnahme der Gehölze abgeschlossen und funktions-

fähig sein

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestäiten.

Zielarten | Feldsperling

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen sind erhebliche Beeinträchtigungen der Art

Feldsperling im Plangebiet auszuschließen, es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des $ 44 (1)

Nr. 1-3 BNatSchG vor.

5.2.3 Konfliktanalyse der sonstigen europäischen Vogelarten

Auf der Grundlage der Definition des $ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG sind alle Europäischen Vogel-

arten im Sinne des Art. 1 EU-Vogelschutzrichtlinie als besonders geschützt einzustufen.

Wie bei FROELICH & SPORBECK (2010) angeführt, kann die spezielle artenschutzrechtliche Prü-

fung auf Grund der großen Artenvielfalt der Vögel in zusammengefassten Gruppen, wie ökologi-

schen Gilden oder bestimmten Habitatnutzer-Typen, erfolgen. Dieses Vorgehen ist allgemein in

der Genehmigungspraxis anerkannt und spiegelt den Sachverhalt wider, dass unter fachlichen

Gesichtspunkten eine erhebliche Beeinträchtigung des lokalen Bestandes bei den häufigen Arten

nicht möglich erscheint und somit die ökologische Funktion der Lebensstätten, insbesondere in

ihrem räumlichen Zusammenhang, erhalten bleibt. Für diese Arten ist selbst bei einem realen

Verlust von brütenden Tieren die Populationsregulation durch nachwandernde Tiere so stark,

dass unmittelbar nach Freiwerden des Brutplatzes andere Tiere der Art die Nische besetzen.

Soweit die Arten nicht bereits auf Artniveau einer Betrachtung unterzogen wurden, werden an

dieser Stelle die ungefährdeten Brutvogelarten zu folgenden Gruppen zusammengefasst behan-

deit:

Dipl. Biol. Thomas Frase
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Gilde 1. Ungefährdete Vogelarten mit Bindung an Wälder oder Gehölze

Die hier zusammengefassten Vogelarten besitzen bei aller Verschiedenheit

hinsichtlich ihrer Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen die Ge-

meinsamkeit, dass Gehölze einen wesentlichen Teil ihres Habitats ausma-

chen. Bei Baum- und Strauchbrütern sowie bei Höhlen- oder Halbhöhlen-

brütern, die vorrangig Baumhöhlen nutzen, besteht die Funktion als Nest-

standort. Darüber hinaus werden Arten einbezogen, die zwar am Boden

brüten, aber Gehölze als wesentliches Habitatelement besitzen.

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Grünfink, Gartenrotschwanz, Girlitz, Hecken-

braunelle, Klappergrasmücke, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringel-

taube, Zaunkönig, Zilpzalp

2. Siedlungs- und Gebäudebrüter

Die hier zusammengefassten Vogelarten besitzen bei aller Verschiedenheit

hinsichtlich ihrer Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen die Ge-

meinsamkeit, dass sie im Untersuchungsraum eine stärkere Bindung an

Gebäude zeigen. Die Neststandorte befinden sich in oder an Gebäuden

bzw. in deren unmittelbaren Umgebung.

Arten Haussperling

1. Ungefährdete Vogelarten mit Bindung an Wälder oder Gehölze

Die Arten sind zum Teil Brutvögel des direkten Eingriffsbereichs, zum Teil liegen die Revierzen-

tren der Arten außerhalb des Plangebiets in den entsprechenden Gehölzbiotopen.

e  Tötungsverbot (8 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)

Eine baubedingte Gefährdung durch die Baufeldfreimachung im Eingriffsbereich während der

Brutzeit ist nicht auszuschließen. Betroffen sind nur die Entwicklungsformen der Art, da die adul-

ten Tiere fiugfähig sind. Zur Vermeidung der Tötung von Individuen sind somit eine Bauzeitenre-

gelung und das Einhalten kontinuierlich fortlaufender Bauabläufe zwingend notwendig. wobei sich

die Ausschlusszeit nach den Brutzeiten aller Arten richtet (Tabelle 2). Weiterhin sind Vorkehrun-

gen zu treffen, um Vogelschlag (Kollisionen) an den Fenstern und Glasflächen des neuen Ge-

bäudes zu verhindern. Die Vermeidungsmaßnahmen V 3 und V 4 sind geeignet, eine signifikante

Erhöhung des Tötungsrisikos sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingt auszuschließen.

«  Störungsverbot (8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V 3 kann ausgeschlossen werden, dass

die Arten durch die Bauarbeiten und die damit verbundenen akustischen und optischen Störreize

erheblich gestört werden. Anlage- und betriebsbedingte erhebliche Störungen sind für die Arten

auszuschließen.

«e Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (8 44 (1) Nr. 3 i.V.m 8 44 (5)

BNatSchG)

Im Zuge der Planung werden die Bruthabitate der Gehölzbrüter im Plangebiet verlorengehen,

allerdings erlischt der Schutz der Fortpflanzungsstätte für die betroffenen Freibrüter im Allgemei-
nen nach dem Ende der Brutperiode (LUNG M-V 2016).

Dipl. Biol. Thomas Frase
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Die im Geltungsbereich vorkommenden Brutstätten der Höhlen- und Halbhöhlenbrüter Blaumeise

(2x), Kohlmeise (1x) und Gartenrotschwanz (1x) sind ganzjährig geschützt. Um die ökologische

Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten aufrecht zu erhalten, müssen die Brutplätze ent-

sprechend der Beanspruchung ausgeglichen werden. Für den Brutplatzverluste der höhlenbrü-

tenden Arten wird empfohlen, diesen etwa im Verhältnis 1:2 (Verlust zu Ersatz) auszugleichen,

sodass mindestens 8 artgerechte Nistkästen aus Holzbeton in Gehölzbeständen im Umfeld des

Plangebiets installiert werden müssen.

CEF-Maßnahme E5

Maßnahme | Ausgleich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten Kohlmeise, Blaumeise und Garten-

rotschwanz durch Instatlation von mindestens 8 artgerechten Nistkästen aus Holzbeton in Ge-
|

hölzbeständen im Umfeld des Plangebiets. Diese Maßnahme muss vor der Entnahme der

Gehölze abgeschlossen und funktionsfähig sein

Begründung | Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

Zielarten Blaumeise, Kohlmeise, Gartenrotschwanz

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen sind erhebliche Beeinträchtigungen der Ge-

hölzbrüter im Plangebiet auszuschließen, es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des $ 44 (1)

Nr. 1-3 BNatSchG vor.

2. Siedlungs- und Gebäudebrüter

Die Arten sind zum Teil Brutvögel des direkten Eingriffsbereichs, zum Teil liegen die Revierzen-

tren der Arten außerhalb des Plangebiets in und an den Gebäuden.

« Tötungsverbat (8 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)

Da sich Brutreviere der Siedlungs- und Gebäudebrüter in unmittelbarer Nähe zum bzw. im Plan-

gebiet befinden, ist zur Vermeidung einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos eine Bau-

zeitenregelung für die Bauphase bzw. deren Beginn erforderlich. Weiterhin sind Vorkehrungen

zu treffen, um Vogelschlag (Kollisionen) an den Fenstern und Glasflächen zu verhindern. Die

Vermeidungsmaßnahmen V 3 und V 4 sind geeignet, eine signifikante Erhöhung des Tötungsri-

sikos sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingt auszuschließen.

«e Störungsverbot (8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 3 kann ausgeschlossen werden, dass die

Siedlungs- und Gebäudebrüter durch die Bauarbeiten und die damit verbundenen akustischen

und optischen Störreize erheblich gestört werden. Anlage- und betriebsbedingte erhebliche Stö-

rungen lassen sich für die störungsunempfindlichen Arten nicht herleiten.

+  Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (8 44 (1) Nr. 3 1.V.m $ 44 (5)

BNatSchG)

Es ist davon auszugehen, dass durch den Abbruch der Gartenlauben mindestens 2 Brutplätze

der Art Haussperling verlorengehen werden. Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs-

und Ruhestätte aufrecht zu erhalten, müssen die Brutplätze entsprechend der Beanspruchung

ausgeglichen werden. Für die Brutplatzverluste der Art wird empfohlen, diese vorsorglich im Ver-

hältnis 1:2 auszugleichen, da Finde- und Gewöhnungseffekte zu berücksichtigen sind. Vor dem

Dipl. Biol. Thomas Frase
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Gebäudeabbruch sind damit mindestens 4 artgerechte Nistkästen aus Holzbeton für die Art

Haussperling im räumlichen Umfeld an geeigneten Gebäuden der Umgebung zu installieren.

CEF - Maßnahme E 6

Maßnahme Installation von mindestens 4 artgerechten Nistkästen für die Art Haussperling aus Holzbeton

an geeigneten Gebäuden im räumlichen Umfeld. Zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit
der Ersatzmaßnahme ist die Ausbringung der Kästen bereits vor Beginn der Abbrucharbeiten

zu realisieren.

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

Zielarten Haussperling

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen sind erhebliche Beeinträchtigungen der Ge-

bäudebrüter im Plangebiet auszuschließen, es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des $ 44 (1)

Nr. 1-3 BNatSchG vor.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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6 Maßnahmen zur Vermeidung sowie zum Ersatz

Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgeführt, deren Umsetzung zur Einhaltung der arten-

schutzrechtlichen Vorgaben des $ 44 (1) BNatSchG erforderlich ist. Dabei handelt es sich um

Maßnahmen zur Vermeidung sowie zum Ersatz von vorhabensbedingten Beeinträchtigungen, die

zu einer Verletzung der Verbote des 8 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG führen können.

6.1 Vermeidungsmaßnahmen

Vermeidungsmaßnahme V 1

Maßnahme Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Ab-

bruch- und Baumfällarbeiten betreut und alle potenziell möglichen Quartierberei-

che im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Auch während den Abbrucharbeiten müssen

die potenziell möglichen Quartierbereiche im Beisein eines Fledermaussachver-

ständigen per Hand demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig

zu machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei Funden von Fledermäusen wer-

den die Arbeiten zunächst eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der unteren

Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab.

Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung

Zielarten Fledermäuse

Vermeidungsmaßnahme V 2

Maßnahme Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet:
« Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche

Mindestmaß hinaus gehen,

Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerich-

tete Beleuchtung von oben nach unten,

Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700

Kelvin oder weniger sowie Wellenlängen um 500 nm, niedriger G-Index,

+ Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen.

Begründung Vermeidung der erheblichen Störung der lokalen Population

Zielarten Fledermäuse

Vermeidungsmaßnahme V 3

Maßnahme Die Baufeldfreimachung inklusive Baumfällung und Gebäudeabbruch sowie die

anschließenden Bauarbeiten sind nur zulässig, wenn sie zwischen dem 31. No-

vember und 01. Februar durchgeführt oder zumindest begonnen und ohne größere

Pause fortgeführt werden. Alternativ ist die Baufeldfreimachung zwischen dem 30.

September und dem 01. März möglich, wenn unmittelbar vor Beginn durch eine

fachkundige Person eine detaillierte Untersuchung des Geltungsbereichs auf Bru-

taktivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlossen werden.

Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung

Zielarten Brutvögel

Dipl. Biol. Thomas Frase
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Vermeidungsmaßnahme V 4

Maßnahme Einsatz einer vogelfreundlichen Fenster- und Türverglasung nach aktuellem Stand

der Technik unter Berücksichtigung des Merkblatts und der Broschüre zum vogel-
freundlichen Bauen mit Glas und Licht (RÖSSLER et al. 2022, https://vogelglas.vo-

gelwarte.ch/de/infothek/merkblaetter).

Begründung Vermeidung der Verletzung, Tötung und Störung

Zielarten Brutvögel

6.2 CEF-Maßnahmen

CEF - MaßnahmeE 1

Maßnahme Installation von 8 Fledermausquartieren an geeigneten Gebäuden im näheren Um-

feld nach folgenden Kriterien:

» 5 Stk. Fledermaus-Fassadenflachkasten mit Rückwand - FFAK-R (Fa. Hassel-

feldt) oder gleichwertige Modelle,

3 Stk. Fledermaus-Fassaden Sommerquartier - FFSQ (Fa. Hasseifeldt) oder

gleichwertige Modelle,

Montagehöhe 2 5 m über OKG

freier An- und Abflug

möglichst keine (oder nur eine sehr moderate) Beleuchtung im unmittelbaren

Umfeld (Dunkelkorridor, möglichst fensterlose Gebäudeseiten nutzen)

Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Abbrucharbeiten.

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

Zielarten Fledermäuse

CEF - Maßnahme E 2

Maßnahme Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbeständen nach

folgenden Kriterien:

« 5 Stk. Fledermaushöhle 18 mm Einflug - FLH18 (Fa. Hasselfeldt) oder gleich-

wertige Modelle,

Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus)

Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Be-

standsrand / im Bestand)

Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und

aufkommender Gehölze)

Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl güns-

tiger Gehölzbestände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung ei-

ner zweckmäßigen Aufhängevorrichtung (Dickenwachstum!),

Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fäll- und Abbrucharbeiten.

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

Zielarten Fledermäuse

Dipl. Biol. Thomas Frase
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CEF-Maßnahme E 3

Maßnahme Pflanzung von einheimischen Gehölzen im Geltungsbereich und/oder Dachbegrü-

nung am Gerätehaus aus heimischen Pflanzenarten.

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten

Zielarten Fledermäuse, Brutvögel

CEF-Maßnahme E4

Maßnahme Ausgleich der Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Art Feldsperling durch Installa-

tion von mindestens 2 artgerechten Nistkästen aus Holzbeton in Gehölzbeständen

im Umfeld des Plangebiets. Diese Maßnahme muss vor der Entnahme der Ge-

hölze abgeschlossen und funktionsfähig sein.

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten

Zielarten Feldsperling

CGEF-Maßnahme E 5

Maßnahme Ausgleich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten Kohlmeise, Blaumeise

und Gartenrotschwanz durch Installation von mindestens 8 artgerechten Nistkäs-

ten aus Holzbeton in Gehölzbeständen im Umfeld des Plangebiets. Diese Maß-

nahme muss vor der Entnahme der Gehölze abgeschlossen und funktionsfähig

sein.

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten

Zielarten Blaumeise, Kohlmeise, Gartenrotschwanz

CEF-Maßnahme E 6

Maßnahme Installation von mindestens 4 artgerechten Nistkästen für die Art Haussperling aus

Holzbeton an geeigneten Gebäuden im räumlichen Umfeld. Zur Gewährleistung

der Funktionsfähigkeit der Ersatzmaßnahme ist die Ausbringung der Kästen be-

reits vor Beginn der Abbrucharbeiten zu realisieren.

Begründung Sicherung der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestäften

Zielarten Haussperling

Dipl. Biol. Thomas Frase
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7 Zusammenfassung
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 60 „Feuerwehr“ in der Gemeinde

Stadt Bergen war im Rahmen des Artenschutzfachbeitrags gutachterlich zu untersuchen, ob bei

der Umsetzung des geplanten Vorhabens die Verbotstatbestände des 8 44 (1) BNatSchG für die

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die Europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der

Vogelschutzrichtlinie eintreten werden und ob im Fall der Verletzung der Verbote eine Ausnahme

nach 8 45 (7) BNatSchG zulässig ist. Als Grundlage der Beurteilung der Beeinträchtigungen, die

zu einer Verletzung der Verbote führen könnten, wurden für die Artengruppen der Fledermäuse,

Brutvögel und Reptilien Kartierungen durchgeführt.

Im Ergebnis der Untersuchungen wurden für die Europäischen Vogelarten und Arten des An-

hang IV der FFH-Richtlinie unter der Voraussetzung der Einhaltung von Vermeidungs-, Minde-

rungs- sowie Ersatzmaßnahmen die Verletzung der Verbote gemäß & 44 (1) BNatSchG ausge-

schlossen.

Eine Prüfung der Voraussetzungen einer Befreiung von den Verboten des 8 44 (1) BNatSchG

entfällt entsprechend.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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8 Bezugsmöglichkeiten Fledermaus- und Nistkästen

http://www.schwegler-natur.de

http://www.nistkasten-hasseffeldt.de
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Verordnung (EG} Nr. 338/97 des Rates vom 09. Dezember 1996 über den Schutz von

Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl.

L 61 vom 3. März 1997, S. 1). Anhänge A, Bund C. Zuletzt geändert durch die Verordnung
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10 Anlage 1:

Relevanzprüfung
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11 Anlage 2:

Formblätter der Arten des Anhangs IV der FFH-RL

Dipl. Biol. Thomas Frase

 



B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen" Artenschutzfachbei

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)

Schutzstatus

R Anh. IV FFH-Richtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Biologie/ Verbreitung in M-V:

Angaben zur Autökologie

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Art in Siedlungen. Sie tritt bevorzugt in gehölzreichen Randgebieten von Städten sowie

Dörfern auf. Die Art gilt als relativ ortstreu und führt nur geringe Wanderungen (selten über 40 — 50 km) zwischen Sommer- und

Winterquartier durch. Die Wachenstuben werden ab Ende April / Anfang Mai bezcgen und Ende August / Anfang September wieder

geräumt. Sommerquartiere der Art finden sich fast ausschließlich in Spaltenquartieren an und in Gebäuden. Wochenstuben finden

sich in größeren Spalträumen, z. B. in Dachstühten und hinter Fassadenverkleidungen. Einzeitiere. meist Männchen. nutzen auch

Baumhöhlen und Nistkästen. Wochenstuben umfassen meist 20 - 50 Weibchen. Winterquartiere werden überwiegend in frostfreien

Gebäuden und anderen Bauwerken bezogen. Die Quartiere sind kühl und trocken und können sich in Zwischendecken. Gebäude-

spalten und Ähnlichem befinden. Teilweise liegen sie in demselben Gebäude wie die Sommerquartiere. D Breitflügelfiedermaus
überwintert zumeist einzeln. Massenquartiere sind nicht bekannt

Zur Viochenstubenzeit werden verschiedene Landschaftsstrukturen im Umfetd der Quartiere genutzt. Halboffene und offene Berei-

che wie strukturreiche Siedlungsränder, Parks. \Yeiden, Waldränder, Gewässer aber auch die inneren Bereiche von Siedlungen
werden von der Art gebraucht. Eine Strukturierung der Fläche durch einzelne Laubbäume erhöht die Attraktivität als Jagdhahitat.
Wälder werden meist nur entlang von Schneisen und Wegen beflogen. Als Jagdhabitat werden Flächen im Umkreis von durch-

schnittlich 4,5 - 6,5 km um das Quartier genutzt, vereinzelt sind jedoch auch Fernflüge von 10 km und mehr möglic

Die Breitflügelfledermaus jagt in einer mittleren Höhe von 3 - 5 m in einem langsameren aber wendigen, kurvenreichen Flug ohne

stärkere Strukturbindung. Transferflüge, z. B. zwischen Quartier und Jagdgebiet werden schnell und in einer Höhe von 10 - 15m

durchgeführt.

Zusammenstellung nach: DIETZ et al. (2007), MESCHEDE & HELLER (2000), RosEnAU & BoYE (2004), SCHOBER & GRIMMBERGER

(1998) u. STEFFENS et al. (2004).

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern

Im Land ist die Breitflügelfledermaus flächig und relativ gleichmäßig verbreitet (LFA FM M-V 2023). Der Verbreitungsschwerpunkt
befindet sich in Städten und Dörfern (Quartiergebiete) mit gehölz- und gewässerreichem Umfeld (Jagdgebiete). Hauptsächlich
werder Gebäudequarliere besiedelt, selten finden sich Quartiere auch in Bäumen und Kästen.

Gefährdungsursachen

Quartierverluste infolge von Sanierungen z. B. Abdichtung von Dachböden mit Unterspannfolien und Abriss von Plattenbausied-

lungen (DIETZ & Simon 2005). Tötung durch Einschluss im Quartier bei plötzlichem Verschiuss der Einflugspalte.

Vorkommen im Untersuchungsraum

& nachgewiesen EB | potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum

Nachweise der Art erfolgten durch Jagdbeobachtungen und Horchboxnachweise.

Abgrenzung der lokalen Population

Auf Grund fenlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-

chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich.

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach & 44 (1) 1.V.m. (5) BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):

Vermeidungsmaß- Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Abbruch- und Baumfällar-

nahme V 1 beiten betreut und alle potenziell möglichen Quartierbereiche im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Auch

während den Abbr beiten müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche im Beisein eines Fle-

dermaussachverständigen per Hand demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu

machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst

eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vor-

gehen ab.

Vermeidungsmaß- Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet:
nahme V 2

« _ Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindestmaß hin-

aus gehen,

Vermeidung störender Lichtausbreitung ngrenzende Räume durch gerichtete Beleuchtung
von oben nach unten,

Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin oder we-

niger sowie Wellenlängen um 500 nm, niedriger G-Index,

Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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|reitttägeitiedermaus (Eptesicus serofinus) |
CEF-Maßnahme Installation von 8 Fledermausquartieren an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld nach folgenden
E1 Kriterien:

« 5Stk. Fledermaus-Fassadenflachkasten mit Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfeldt) oder gleich-
wertige Modelle,

3 Stk. Fledermaus-Fassaden Sommerquartier - FFSQ (Fa. Hasselfeldt) oder gleichwertige Mo-

delle,

Montagehöhe 2 5 m über OKG

freier An- und Abflug

möglichst keine (oder nur eine sehr moderate) Beleuchtung im unmittelbaren Umfeld (Dunkel-
korridor, möglichst fensterlose Gebäudeseiten nutzen)

« _ Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Abbrucharbeiten

CEF-Maßnahme Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbeständen nach folgenden Kriterien:

E2
. 5 Stk. Fledermaushöhle 18 mm Einflug - FLH18 (nistkasten-hasselfeldt.de) oder gleichwertige

Modelle,

Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus)

Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestandsrand / im

Bestand)

Gewährleistung guter Ar möglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkommender

Gehölze)

Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger Gehölzbe-

stände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmäßigen Aufhänge-
vorriehtung (Dickenwachstum!),

Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fäll- und Abbrucharbeiten.

CEF-Maßnahme Pflanzung von einheimischen Gehölzen im Geltungsbereich und/oder Dachbegrünung am Gerätehaus

J E3 aus heimischen Pflanzenarten.

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. & 44 (1) Nr. 1 BNat$SchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verietzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen

oO Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung
oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an.

& Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an.

Im Plangebiet ist vorgesehen, die Bestandsgebäude abzubrechen und den größten Teil der Gehölze im Geltungsbereich zu fätlen.

Innerhalb des Gehölzbestands befinden sich zwei Fledermauskästen aus Holz.

Um die Tötung oder Verletzung von Fiedermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszuschließen, ist es empfehlenswert, für

die Abbrucharbeiten und Baumfällungen die Zeiträume mit dem geringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Da hier Sommer- und

Zwischenquartiere sowie Wochenstuben und Balzreviere nachgewiesen wurden, bietet sich für risikominimierte Abbrucharbeiten

der Zeitraum Septernber/Oktober oder April/Mai an, da die Tiere in dieser Zeit temperaturbedingt über eine relativ hohe Mobilität

verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vögel entgegen (siehe unten). Eingriffe sollten daher nur im Einklang mit den

Vermeidungsmaßnahmen der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögel erfolgen.
Um Tötungen oder Verletzungen sicher zu vermeiden ist es somit notwendig, dass unmittelbar vor Beginn und im Zuge der Fäll-

bzw. Abbrucharbeiten durch eine fachkundige Person im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) eine detaillierte Unter-

suchung der Quartierstrukturen auf Fledermäuse erfolgt, um eine Besiedelung auszuschließen. Bei den Abbrucharbeiten müssen

die potenziell möglichen Quartierbereiche (Spalten und Hohlräume, Dachkantenbleche, Zwischendecken) gründlich kontrolliert und

im Beisein eines Fledermaussachverständigen per Hand demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen

und gefahrfrei bergen zu können. Vermutlich sind auch vorsichtige Stemmarbeiten erforderlich, um Quartierbereiche freizulegen
bzw. einsehen zu können. Eine Verletzung der Tiere durch hebeinde Werkzeuge oder den Einsatz von Technik ist hierbei unbedingt
zu vermeiden.

Zudem müssen die vorhandenen Fledermauskästen im Vorfeld durch eine fachkundige Person im Rahmen der ökologischen Bau-

begleitung (ÖBB) von den betroffenen Gehölzen abgenommen und an Gehölze außerhalb des Eingriffsbereichs montiert werden.

Bei Funden von Fledermäusen sind die Fäll- bzw. Abbrucharbeiten in dem Bereich zunächst einzustellen und die ÖBB stimmt sich

mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB} über das weitere Vorgehen ab (fachgerechtes Bergen, Versorgen und wieder Ausbrin-

gen der Tiere).

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. 8 44 {1) Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten

D Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

& Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann, aufgrund lediglich geringer Überschnei-

dungen der Aktivitätszeiten der dammerungs- und nachtaktiven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine

Betroffenheit ausgeschlossen werden.

Anlage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der möglichen Installation einer Nachtbe-

leuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagdhabitaten. Um die Störungen so weit aufzufangen, dass sie auf

die lokate Population nicht „erheblich“ wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwendiges
Maß zu beschränken (Voigt et al. 2019, Schroer et al. 2019).

Dipl. Bio!. Thomas Frase

 



lan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen" Artenschutzfachbei

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) |
Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. 8 44 (1) Nr. 31. V.m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs-

und Tötungsverbotes gem. & 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):

& Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.

Do Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestälten nicht auszuschließen.

R& Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (GEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden.

DO Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung). ökologische
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Es ist davon auszugehen, dass durch den Abbruch des Bestandsgebäudes und die Baumfällungen die dort vorhandenen potenzi-
eilen Quartierstrukturen verlorengehen werden. Da keine Ausweichstrukturen in der näheren Umgebung existieren bzw. diese

schon besetzt sein werden, ist ein entsprechender Ausgleich einzuplaren. um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und

Ruhestätten im regionalen Zusammenhang zu erhalten.

Generell güt für alle Sommer- und Zwischenquartier-Ersatzmaßnahmen. dass diese einen erhöhten Faktor aufweisen sollten, da

davon auszugehen ist. dass de neu angebotenen Quartiere a) im Gegensatz zu den zerstörten Quartieren vielfach keine Optimal-
bedingungen aufweisen (Temperatur, Luftfeuchte, Puffervermögen) und b) auch mit Abschluss der Maßnahme nicht in vol;em

Umfang verfügbar sind (Kennenlemphase).
Für den Ausgleich der zu erwartenden Gebäudequartierveriusie werden vorsorglich 5 Stück Fledermaus-Fassadenflachkasten mit

Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasseifeldt) und 3 Stk. Fiedermaus- Fassaden Sommerquartier - FFSQ (Fa. Hasselfeldt} notwendig (oder

gleichwertige Modelle von anderen Herstellern), die an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld angebracht werden sollen. Falls

dies nicht möglich ist. besteht auch die Möglichkeit, die Kästen temporär an Pfostenwänden (Abbildung 5} angebracht werden. in

letzteren Fall sind die Kästen nach Fertigstellung des Gebäudes entsprechend der Vorgaben am Neubau zu montieren. Der Aus-

gleich der Baumquartiere wird über die Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehälzbeständen erreicht (CEF
MaßnahmeE 2). Für abgängige Winterquartiere sind nach derzeitiger Datentage keine Maßnahmen erforderlich (Zoologische Gut-

achten & Biomonitoring 2023)

Weiterhin ist davon auszugehen, dass durch die Entnahme der Gehölze die dort vorhandenen Jagdstrukturen und Balzreviere

verlorengehen werden. Obwohl in der näheren Umgebung Ausweichstrukturen existieren (z.B. im nahegelegenen Stadtpark), ist

ein entsprechender Ausgleich ei planen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im regionalen Zu-

sammenhang zu erhalten

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

Die Verbotstatbestände nach8 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

oO treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderli

& treffen richt zu {artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit)

Dipl. Biol. Thomas Frase

 



B-Plar Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen" Artenschutzfachbeitrag

Abendsegler (Nyctalus noctula)

Schutzstatus

& Anh. IV FFH-Richtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Biologie/ Verbreitung in M-V:

Angaben zur Autökologie

Der Abendsegler bevorzugt reich strukturierte, höhlenreiche WValdiebensräume in gewässerreichen Landschaften. Er zählt zu den

Arten mit gerichteten Wanderungen über größere Distanzen. Die Wochenstuben in Nordostdeutschland werden im Zeitraum von

Anfang Mai bis Mitte/Ende August besetzt. Danach erfolgt in Nordostdeutschland der Abzug in die Winterquartiere, die überwiegend
in West- und Südwestdeutschland sowie in der Schweiz und angrenzenden Regionen in Frankreich und Belgien liegen. Ein Teil

der nordostdeutschen Population überwintert jedoch in den Reproduktionsgebieten.

Sommerquartiere sind vor allem in Spechthöhlen und anderen Baumhöhlen in 4 - 12 m Höhe zu finden. Regelmäßig nutzt der

Abendsegler größere Fledermauskästen, selten werden auch Quartiere in Gebäuden bezogen. Häufig liegt eine Klumpung von

Quartieren vor, d. h. einer Wochenstube sind mehrere weitere Quartiere, z. B. Männchenquartiere in der Umgebung. zugeordnet.
Wochenstuben umfassen 20 bis 50 (100) Tiere. Winterquartiere werden überwiegend in Baumhöhlen, frostfreien Bauwerken und

Gebäuden sowie in Felswänden (Süddeutschland) bezogen. In geeigneten Bauwerken können bis zu mehrere Tausend Tiere

überwintern. In Baumhöhten überwintern 100 - 200 Tiere. Zur Wochenstubenzeit werden insektenreiche Landschaftsteile, z. B.

große Wasserflächen, Wiesen, lichte Wälder, Felder, aber auch Siedlungsbereiche, die einen hindernisfreien Flugraum aufweisen,
im weiteren Umfeld der Sommerquartiere relativ unspezifisch genutzt (regelmäßige Jagdflüge von über 10 km)

Der Abendsegler ist eine schnell fliegende Art, die aber auf engem Raum wenig wendig ist (MESCHEDE & HELLER 2000). Er bejagt
vorwiegend den freien Luftraum in Bereichen zwischen 10 - 50 m. Tiefere Jagdflüge können über Wiesen und Gewässer beobachtet

werden.

Zusammenstellung nach: BoYE & DIETZ (2004), DIETZ et al. (2007), MESCHEDE & HELLER (2000), SCHOBER & GRIMMBERGER (1998)
u. STEFFENS et al. (2004).

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern

Die Art ist in M-V flächendeckend verbreitet. Der Verbreitungsschwerpunkt befindet sich in gewässer- und feuchtgebietsreichen
Waldgebieten mit hohem Alt- und Laubholzanteil. Überwinterungen wurden vor allem in küstennahen, altholzreichen Beständen

nachgewiesen {LFA FM M-V 2023).

Gefährdungsursachen

Durch forstwirtschaftiiche Maßnahmen in Waldgebieten sowie in Grünanlagen kann es zu einer Reduzierung des Quartierangebots
kommen. Vorkommen im Siedlungsbereich sind durch Gebäudesanierungen und Modernisierungen beeinträchtigt (LUNG M-V

2023b).

Vorkommen im Untersuchungsraum

& nachgewiesen U) potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum

Nachweise der Art erfolgten durch Jagdbeobachtungen und Horchboxnachweise.

Abgrenzung der lokalen Population

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-

chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich.

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach $ 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF}:

Vermeidungsmaß- Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Abbruch- und Baumfällar-

nahme V 1 beiten betreut und alle potenziell möglichen Quartierbereiche im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Auch

während den Abbrucharbeiten müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche im Beisein eines Fle-

dermaussachverständigen per Hand demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu

machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst

eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vor-

gehen ab.

Vermeidungsmaß- Beschränkung der Außenbeleuchtun: Plangebiet:
| nahme v2

« _ Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindestmaß hin-

aus gehen,

Vermeidung störender Lichtausbreitung in renzende Räume durch gerichtete Beleuchtung
von oben nach unten,

Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin oder we-

niger sowie Wellenlängen um 500 nm, niedriger G-Index,

Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen.

Dipl. Biol. Thomas Frase

 



B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen" Artenschutzfachbeitrag

Abendsegler (Nyctalus noctula) |
CEF-Maßnahme Installation von 8 Fiedermausg jeren an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld nach folgenden
Ei Kriterien:

« 5Stk. Fledermaus-Fassadenflachkasten mit Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfeldt) oder gleich-
wertige Modelle,

3 Stk. Fledermaus-Fassaden Sommerquartier - FFSQ (Fa. Hasselfeldt) oder gleichwertige Mo-

delle,

Moniagehöhe 2 5 m über OKG

freier An- und Abflug

möglichst keine (oder nur eine sehr moderate) Beleuchtung im unmittelbaren Umfeld (Dunkel-
korridor, möglichst fensterlose Gebäudeseiten nutzen)

= Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Abbrucharbeiten

CEF-Maßnahme Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbeständen nach folgenden Kriterien:

E2
. 5 Stk. Fledermaushöhle 18 mm Einflug - FLH18 {nistkasten-hasselfeldt.de) oder gleichwerlige

Modelle,

Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus)

Anbringung mit unterschiedlicher Exposition {von schattig bis sonnig, am Beslandsrand / im

Bestand)

Gewährleistung guler Ani öglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkommender

Gehölze)

Gewährleistung einer langen Hangzeit {> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger Gehölzbe-

stände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmäßigen Aufhänge-
vorrichtung (Dickenwachstum‘).

Umsetzung der Maßr vor Beginn der Fäll- und Abbrucharbeiten.

CEF-Maßnahme Pflanzung von einheimischen Gehölzen im Geltungsbereich und/oder Dachbegrünung am Gerätehaus

E3 aus heimischen Pflanzenarten.
i

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. & 44 {1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):

Verletzung ader Tätung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen

oO Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikar bzw. das Risiko der Beschädigung
oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an.

& Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschädigung oder Zerstorung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an.

Im Plangebiet ist vorgesehen, die Bestandsgebäude abzubrechen und den größten Teil der Gehölze im Geltungsbereich zu fällen

Inrerhalb des Gehölzbestands befinden sich zwei Fledermauskästen aus Holz.

Um die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszuschließen, ist es empfehlenswert, für

die Abbrucharbeiten und Baumfällungen die Zeiträume mit dem geringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Da hier Sommer- und

Zwischenquariere sowie Wochenstuben und Balzreviere nachgewiesen wurden. bietet sich für risikominimierte Abbrucharbeiten

der Zeitraum September/Oktober oder April/Mai an. da die Tiere in dieser Zeit temperaturbedingt über eine relativ hohe Mobil’*ä:

verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vöge! entgegen (siehe unten) Eingriffe soliten daher nur im Einklang mit den

Vermeidungsmaßnahmen der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögel erfo'gen.

Um Tötungen oder Verletzunger sicher zu vermeiden ist es somit notwendig. dass unnitte'bar vor Beginn und im Zuge der Fäll-

bzw. Abbrucharbeiten durch eine fachkundige Person im Rahmen einer ökologischen Baubegieitung (ÖBB} eine detaillierte Unter-

suchung der Quartierstrukturen auf Fledermäuse erfolgt um eine Besiedelung auszuschließen. Bei den Abbrucharbeiten müssen

die potenziell möglichen Quartierbereiche (Spalten und Hohlräume, Dachkantenbleche. Zwischendecken) gründlich kontrolliert und

im Beisein eines Fledermaussachverständigen per Hand demontiert werden, um eventuell vorhardene Tiere ausfindig zu machen

und gefahrfrei bergen zu können. Vermutlich sind auch vorsichtige Stemmarbeiten erforderlich. um Quartierbereiche freizulegen
bzw. einsehen zu können. Eine Verletzung der Tiere durch hebelnde Werkzeuge oder den Einsatz von Technik ist hierbei unbedingt
zu vermeiden

Zudem müssen die vorhandenen Fiedermauskäster im Vorfeld durch eine fachkundige Person im Rahmen der ökalogischen Bau-

begleitung (ÖBB) von den betroffener. Gehölzen abgenommen und an Geho!ze außerhalb des Eingriffsbereichs montiert werden

Bei Funden von Fiedermäusen sind die Fäll- bzw. Abbrucharbeiten in dem Bereich zunächst einzustellen und die OBB stimmt sich

mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab (fachgerechtes Bergen, Versorgen und wieder Ausbrin-

gen der Tiere).

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. & 44 (1) Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten

mm] Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

& Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann, aufgrund lediglich geringer Überschnei-

dungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachtaktiven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine

Betroffenheit ausgeschlossen werden.

Anlage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der möglichen Installation einer Nachtbe-

leuchtung und der damit verburidenen Beeinträchtigung von Jagdhabitaten. Um die Störungen so weit aufzufangen, dass sie auf

die jokate Population nicht „erheblich“ wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwendiges
Maß zu beschränken (Voigt et al. 2019, Schroer et al. 2019).

Dipl. Biol. Thomas Frase

 



B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen
ü

nschutzfachbeitrag

Abendsegler (Nyctalus noctula)

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. 8 44 (1) Nr. 3i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs-
und Tötungsverbotes gem. 8 44 (1) Nr. 1i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):

& Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.

m) Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen.

& Vorgezogene Ausgleichsmaßriahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden.

oO Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten {ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt.

Es ist davon auszugehen, dass durch den Abbruch des Bestandsgebäudes und die Baumfällungen die dort vorhandenen potenzi-
ellen Quartierstrukturen verlorengehen werden. Da keine Ausweichstrukturen in der näheren Umgebung existieren bzw. diese

schon besetzt sein werden, ist ein entsprechender Ausgleich einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und

Ruhestätten im regionalen Zusammenhang zu erhalten.

Generell gilt für alle Sommer- und Zwischenquartier-Ersatzmaßnahmen, dass diese einen erhöhten Faktor aufweisen sollten, da

davon auszugehen ist, dass die neu angebotenen Quartiere a) im Gegensatz zu den zerstörten Quartieren vielfach keine Optimal-
bedingungen aufweisen (Temperatur, Luftfeuchte, Puffervermögen) und b) auch mit Abschluss der Maßnahme nicht in vollem

Umfang verfügbar sind (Kennenlernphase).

Für den Ausgleich der zu erwartenden Gebäudequartierverluste werden vorsorglich 5 Stück Fledermaus-Fassadenflachkasten mit

Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfeldt) und 3 Stk. Fledermaus- Fassaden Sommerquartier - FFSQ (Fa. Hasseifeldt) notwendig (oder
gleichwertige Modelle von anderen Herstellern), die an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld angebracht werden sollen. Falls

dies nicht möglich ist, besteht auch die Möglichkeit, die Kästen temporär ar Pfostenwänden (Abbildung 5) angebracht werden. In

letzteren Fall sind die Kästen nach Fertigstellung des Gebäudes entsprechend der Vorgaben am Neubau zu montieren. Der Aus-

gleich der Baumquartiere wird über die Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbeständen erreicht (CEF
MaßnahmeE 2). Für abgängige Winterquartiere sind nach derzeitiger Datenlage keine Maßnahmen erforderlich (Zoologische Gut-

achten & Biomonitoring 2023).

Weiterhin ist davon auszugehen, dass durch die Entnahme der Gehölze die dort vorhandenen Jagdstrukturen und Balzreviere

verlorengehen werden. Obwohl in der näheren Umgebung Ausweichstrukturen existieren (z.B. im nahegelegenen Stadtpark), ist

ein entsprechender Ausgleich einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im regionalen Zu-

sammenhang zu erhalten.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

Die Verbotstatbestände nach $ 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

m) treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich)

& treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit)

Dipl. Biol. Thomas Frase

 



B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen“ Artenschutzfachbeitrag

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)

Schutzstatus

& Anh. IV FFH-Richtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V:

Angaben zurAutökologie

Die Art wurde in Deutschland erst in den 1990er Jahren als se!bstständige Art erkannt. Vorher wurde sie der Zwergfledermaus
zugerechnet. Daher liegen bisher nur eingeschränkte Angaben zur Ökologie der Art vor. Im Gegensatz zur Zwergfledermaus tritt

die Art verstärkt in raturnahen Lebensräumen. insbesondere in Gehölz bestardenen Feuchtgebieten, wie Auen Niedermooren und

Bruchwätdern. auf. Zu saisonalen Wanderungen der Art liegen bisher wenige Informationen vor. Einerseits wird eine Ortstreue.

ähniich der der Zwergfledermaus. vermutet. andererseits liegen Nachweise von Fernflügen über mehrere hundert Kilometer vor

(DIETZ et al. 2007). Die VVochenstuben werden von Anfang Mai bis Mitte/Ende August genutzt.

Wochenstubenquartiere befinden sich sowohl in Spaltenquartieren an Gebäuden als auch in Baumhöhlen und Fledermauskästen.

In den Wochenstuben treten meist mehr Weibchen als bei der Zwergfledermaus auf. In Deutschland können sie bis zu 300 Tiere

umfassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich Winterquartiere in Gebäuden, Baumquartieren und Fledermauskästen.

Die Überwirterung der Mehrzahl der Tiere in Baumhöhlen wird vermutet.

Zur Wochenrstubenzeit werden besonders Gehölz bestandene Feuchtgebiete wie Auen. Niedermoore und Bruchwälder scwie Ge-

wässer jeder Größenordnung genutzt. Jagdgebiete der Art finden sich zumeist in der Umgebung der Quartiere. in einer Entfernung
von durchschnittlich 1,7 km

Der Flug der Art ist schnell und wendig. Die Mückenfledermaus jagt im Mittel kleinräumiger und dichter ar der Vegetation als die

Zwergfledermaus. Die vorliegenden Angaben (DIETZ et al. 2007, Me & BOYE 2004b) enthalten keine Angaben zur Flughöhe der

Art, lassen jedoch vermuten, dass ähnlich der Zwergfledermaus eine Flughöhe von 2 - 6 m bei teilweiser Strukturgebundenheit
anzusetzen ist

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern

Die Art besitzt wahrscheinlich eine flächige Verbreitung im Land, zeigt aber starke Unterschiede in der Bestandsdichte. Der Ver-

breitungsschwerpunkt befindet sich in gewässer- und feuchtgebietsreichen Waldgebieten mit hohem Alt- und Laubholzanteil (LFA
FM M-V 2023).

Gefährdungsursachen

Durch forstwirtschaftliche Maßnahmen in Waldgebieten kann es zu einer Reduzierung des Quarlierangebots kommen. Vorkommen

im Siedlungsbereich sind durch Gebäudesanierungen und Modernisierungen beeinträchtigt (LUNG M-V 2023b).

Vorkommen im Untersuchungsraum

px} nachgewiesen ao potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum

Nachweise der Art erfolgten durch Jagdbeobachtungen, Horchboxnachweise sowie Scmmerquartiere und Balzreviere.

Abgrenzung der lokalen Population

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktiorserto'g der Art im Untersu-

chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich.

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach $ 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen {CEF):

Vermeidungsmaß- Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Abbruch- und Baumfällar-

nahme V 1 beiten betreut und alle potenziell möglichen Quartierbereiche im Vorfeld auf Besatz kontrolliert, Auch

während den Abbrucharbeiten müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche im Beisein eines Fle-

dermaussachverständigen per Hand demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu

machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst

eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vor-

gehen ab.

Vermeidungsmaß- Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet:
nahme V 2

« Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindestmaß hin-

aus gehen,

Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Beleuchtung
von oben nach unten,

Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin oder we-

niger sowie Wellenlängen um 500 nm, niedriger G-Index,

Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaftungen.

Dipl. Biol. Thomas Frase

 



B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen“ Artenschutzfachbeitrag

| enfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) |
CEF-Maßnahme Installation von 8 Fledermausquartieren an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld nach folgende:
E1 Kriterien:

. 5 Stk. Fledermaus-Fassadenflachkasten mit Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfeldt) oder gleich-
wertige Modelle,

3 Stk. Fledermaus-Fassaden Sommerquartier - FFSQ (Fa. Hasselfeldt) oder gleichwertige Mo-

delle,

Montagehöhe 2 5 m über OKG

freier An- und Abflug

möglichst keine (oder nur eine sehr moderate) Beleuchtung im unmittelbaren

korridor, möglichst fensterlose Gebäudeseiten nutzen)

msetzung der Maßnahme vor Beginn der Abbrucharbeiten

CEF-Maßnahme Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbeständen nach folgenden Kriterien:

E2
. 5 Stk. Fledermaushöhle 18 mm Einflug - FLH18 (nistkasten-hasselfeldt.de) oder gleichwertige

Modelle,

Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus)

Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestandsrand / im

Bestand)

Gewährleistung guter Anfl öglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkommender

Gehölze)

Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger Gehölzbe-

stände mit hoher Umtriebszeit und b} durch die Verwendung einer zweckmäßigen Aufhänge-
vorrichtung (Dickenwachstum!),

Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fäll- und Abbrucharbeiten.

CEF-Maßnahme Pflanzung von einheimischen Gehölzen im Geltungsbereich und/oder Dachbegrünung am Gerätehaus

E3 aus heimischen Pflanzenarten.

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. 8 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen

jm| Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung
oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant ar.

Das Verletzungs- und Tötunigsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an.

Im Plangebiet ist vorgesehen, die Bestandsgebäude abzubrechen und den größten Teil der Gehölze im Geltungsbereich zu fällen.

Innerhalb des Gehölzbestands befinden sich zwei Fledermauskästen aus Holz.

Um die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszuschließen, ist es empfehlenswert, für

die Abbrucharbeiten und Baumfällungen die Zeiträume mit dem geringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Da hier Sommer- und

Zwischenquartiere sowie Wochenstuben und Balzreviere nachgewiesen wurden, bietet sich für risikominimierte Abbrucharbeiten

der Zeitraum September/Oktober oder April/Mai an, da die Tiere in dieser Zeit temperaturbedingt über eine relativ hohe Mobilität

verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vögel entgegen (siehe unten). Eingriffe sollten daher nur im Einklang mit den

Vermeidungsmaßnahmen der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögel erfolgen.

Um Tötungen oder Verletzungen sicher zu vermeiden ist es somit notwendig, dass unmittelbar vor Beginn und im Zuge der Fält-

bzw. Abbrucharbeiten durch eine fachkundige Person im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) eine detaillierte Unter-

suchung der Quartierstrukturen auf Fledermäuse erfolgt, um eine Besiedelung auszuschließen. Bei den Abbrucharbeiten müssen

die potenziell möglichen Quartierbereiche (Spalten und Hohlräume, Dachkantenbleche, Zwischendecken) gründlich kontrolliert und

im Beisein eines Fledermaussachverständigen per Har demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen

und gefahrfrei bergen zu können. Vermutlich sind auch vorsichtige Stemmarbeiten erforderlich, um Quartierbereiche freizulegen
bzw. einsehen zu können. Eine Verletzung der Tiere durch hebelnde Werkzeuge oder den Einsatz von Technik ist hierbei unbedingt
zu vermeiden.

Zudem müssen die vorhandenen Fledermauskästen im Vorfeld durch eine fachkundige Person im Rahmen der ökologischen Bau-

begleitung (ÖBB} von den betroffenen Gehölzen abgenommen und an Gehölze außerhalb des Eingriffsbereichs montiert werden.

Bei Funden von Fledermäusen sind die Fäll- bzw. Abbrucharbeiten in dem Bereich zunächst einzustellen und die ÖBB stimmt sich

mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab (fachgerechtes Bergen, Versorgen und wieder Ausbrin-

gen der Tiere).

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. $ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten

DO Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

& Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann, aufgrund lediglich geringer Überschnei-

dungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachtaktiven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine

Betroffenheit ausgeschlossen werden

Antage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der möglichen Installation einer Nachtbe-

leuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagdhabitaten. Um die Störungen so weit aufzufangen, dass sie auf

die lokale Population nicht „erheblich“ wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwendiges
Maß zu beschränken (Voigt et al. 2019, Schroer et al. 2019)

Dip!. Biol. Thomas Frase

 



B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen" Artenschutzfachbeitrag

M nfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) |
Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. $ 44 (1) Nr. 3i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs-

und Tötungsverbotes gem. $ 44 (1) Nr. 1. V. m. ($) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):

R Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.

m] Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen.

R Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden.

im] Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung). ökologische
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt.

Es ist davon auszugehen, dass durch den Abbruch des Bestandsgebäudes und die Baumfältungen die dort vorhandenen potenzi-
ellen Quartierstrukturen verlorengehen werden. Da keine Ausweichstrukturen in der näheren Umgebung existieren bzw. diese

schan besetz! sein werden, ist ein entsprechender Ausgleich eirzuplaren. um die ökologische Funktion der Forlpflanzungs- und

Ruhestätten im regionalen Zusarrmenhang zu erhalten.

Generell g’lt für alle Sommer- und Zwischenquartier-Ersatzmaßnahmen,. dass diese eiren erhöhten Faktor aufweisen sollten. da

davon auszugehen ist. dass die neu angebotenen Quartiere a) im Gegensatz zu den zerstörten Quartieren vielfach keine Optimat-
bedingungen aufweisen (Temperatur. Luftfeuchte. Puffervermögen) und b) auch mit Abschluss der Maßnahme nicht in vollem

Umfang verfügbar sind (Kennenlernpnase)

Für den Ausgieich der zu erwartenden Gebäucequartierverluste werden vorsorglich 5 Stück Fledermaus-Fassadenflachkasten mit

Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfeldt) und 3 Stk. Fledermaus- Fassaden Sommerquartier - FFSQ (Fa. Hasselfeldt) notwendig (oder

gleichwertige Modelle von anderen Herstellern), die an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld angebracht werden sollen. Falls

dies nicht möglich ist. besteht auch die Möglichkeit. die Kästen temporär an Pfostenwänden (Abbildung $) angebracht werden. In

letzieren Fall sind die Kästen nach Fertigstellung des Gebäudes entsprechend der Vorgaben am Neubau zu montieren. Der Aus-

gleich der Baumquartiere wird über die Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbeständen erreicht (CEF
MaßnahmeE 2). Für abgängige Winterquartiere sind nach derzeitiger Datenlage keine Maßnahmen erforderlich (Zoologische Gut-

achten & Biomonitoring 2023).

Weiterhin ist davon auszugehen. dass durch die Entnahme der Gehölze die dort vorhandenen Jagdstrukiuren und Balzreviere

verlorengehen werden. Obwohl in der räheren Umgebung Ausweichstrukturen existieren (z.B. im nahegelegenen Stadtpark). ist

ein entsprechender Ausgleich eirzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpfiarzungs- und Ruhestätten im regionalen Zu-

sammenhang zu erhalten

Zusammenfassende Fesistellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

Die Verbotstatbestände nach $ 44 (1 .m. (5) BNatSchG

Oo treffen zu {Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich)

& treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit)

Dipl. Biol. Thomas Frase

 



B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen" Artenschutzfachbeitrag

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)

Schutzstatus

& Anh. IV FFH-Richtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Biologie/ Verbreitung in M-V:

Angaben zur Autökologie

Die Art besitzt eine große Affinität zu gewässernahen Waldgebieten sowie gehölzbestandenen Feuchtgebieten. Die Rauhautfle-

dermaus zählt zu den Arten mit gerichteten Wanderungen über größere Distanzen (STEFFENS et al. 2004). Die Wochenstuben in

Nordostdeutschland werden im Zeitraum von Anfang Mai bis Mitte/Ende August besetzt. Danach erfolgt in Nordostdeutschland der

nach Südwesten gerichtete Abzug in die Winterquarliere, gleichzeitig erfolgt der Durchzug der baltischen Population. Die Überwin-

terungsquartiere liegen z. T. sehr weit entfernt (1.000 - 2.000 km}, z. B. in den Niederlanden, Frankreich, Süddeutschland und der

Schweiz. Nur vereinzelt überwintert die Art in Norddeutschland, wahrscheinlich handelt es sich hierbei jedoch um Tiere aus dem

baltischen Raum.

Sommerquartiere sind vor allem in Baumhöhlen und -spalten zu finden. Waldrandnahe Bäume die häufig abgestorben oder ab-

sterbend sind, werden bevorzugt. Wochenstuben liegen häufig in der Nähe von Gewässern. Zuweilen werden Spaltenquartiere an

waldnahen Gebäuden genutzt. Die Art nutzt regelmäßig Fledermauskästen. Je nach Raumangebot des Quartiers umfassen die

Wochenstuben 20 - 200 Weibchen. Winterquartiernachweise liegen aus Baumhöhlen, Holzstapeln, Mauer- und Felsspalten vor.

Die typischen Nahrungshabitate der Rauhautfledermaus sind während der Wochenstubenzeit Gewässer, Feuchtgebiete und

Feuchtwiesen innerhalb bzw. angrenzend an Waldgebiete sowie die gewässernahen Waldpartien selbst. Unter der Voraussetzung
der Gewässernähe werden sowohl Bruchwälder, Laubwälder auf Mineralboden sowie Nadelwälder genutzt. Jagdgebiete können

bis 6,5 km vom Quarlier entfernt liegen, die sommerlichen Aktionsräume einzelner Tiere betragen 10 - 22 km?.

Die Rauhautfledermaus ist eine schnell undgeradlinig fliegende Art, die in 4 - 15 m Höhe entlang von Waldrändern, Schneisen,
Uferbereichen und über dem Wasser jagt. Über Wasserflächen isi der Jagdflug teilweise niedriger. Auf Transferflügen orientiert

sich die Art oft an Leitstrukturen, z. B. Waldränder, Hecken u. Ä., sie kann jedoch auch große Flächen offen überfliegen.

Zusammenstellung nach: BOYE & MEYER-CORDS (2004), DIETZ et al. (2007), MESCHEDE & HELLER (2000), SCHOBER & GRIMMBERGER

(1998) u. STEFFENS et al. (2004).

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern tritt die Art Nächig auf, besitzt jedoch eine heterogene Bestandsdichte. Regional tritt die Art häufiger
auf. Der Verbreitungsschwerpunkt befindet sich in gewässer- und feuchtgebietsreichen Waldgebieten mit hohem Alt- und Laub-

holzanteil (LFA FM M-V 2023).

Gefährdungsursachen

Durch forstwirtschaftliche Maßnahmen in Waldgebieten sowie in Grünanlagen kann es zu einer Reduzierung des Quartierangebots
kommen (LUNG M-V 2023b).

Vorkommen im Untersuchungsraum
& nachgewiesen DJ) _ potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum

Nachweise der Art erfolgten durch Jagdbeobachtungen, Horchboxriachweise und Balzreviere.

Abgrenzung der lokalen Population

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-

chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich.

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach 8 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CE!

Vermeidungsmaß- Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Abbruch- und Baumfältar-

nahme V 1 beiten betreut und alle potenziell möglichen Quartierbereiche im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Auch

während den Abbrucharbeiten müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche im Beisein eines Fle-

dermaussachverständigen per Hand demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu

machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst

eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vor-

gehen ab.

Vermeidungsmaß- Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet:
nahme V2

. Die Beteuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindestmaß hin-

aus gehen,

Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Beleuchtung
von oben nach unten,

Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin oder we-

niger sowie Wellenlängen um 500 nm, niedriger G-Index,

Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen.

Dipt. Biol. Thomas Frase

 



B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen" Artenschutzfachbeitrag

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) |
CEF-Maßnahme Installation von 8 Fledermausquartieren an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld nach folgenden
E1 Kriterien:

« 5 Stk. Fledermaus-Fassadenflachkasten mit Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfeldt) oder gleich-
wertige Modelle,

3 Stk. Fledermaus-Fassaden Sommerquartier - FFSQ (Fa. Hasselfeldt) oder gleichwertige Mo-

delle,

Montagehöhe 2 5 m über OKG

freier An- und Abflug

möglichst keine (oder nur eine sehr moderate) Beleuchtung im unmittelbaren Ui

korridor, möglichst fensterlose Gebäudeseiten nutzen)
® Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Abbrucharbeiten

CEF-Maßnahme Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbeständen nach folgenden Kriterien:

E2
. 5 Stk. Fledermaushöhle 18 mm Einflug - FLH18 (nistkasten-hasselfeldt.de) oder gleichwertige

Modelle,

‚Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus)

Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestandsrand / im

Bestand)

Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkommender

Gehölze)

Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger Gehölzbe-

stände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmäßigen Aufhänge-
vorrichtung (Dickenwachstum)).

Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fäll- und Abbrucharbeiten.

CEF-Maßnahme Pflanzung von einheimischen Gehölzen im Geltungsbereich und/oder Dachbegrünung am Gerätehau

| E3 aus heimischen Pflanzenarten

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. $ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind

tungen/Verletzurigen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen

ao Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung
oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an.

& Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an

Im Plangebiet ist vorgesehen, die Bestandsgebäude abzubrechen und den größten Teil der Gehölze im Geltungsbereich zu fällen.

Innerhalb des Gehölzbestands befinden sich zwei Fledermauskästen aus Holz.

Um die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszuschließen, ist es empfehlenswert, für

die Abbrucharbeiten und Baumfällungen die Zeiträume mit dem geringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Da hier Sommer- und

Zwischenquartiere sowie Wochenstuben und Balzreviere nachgewiesen wurden, bietet sich für risikominimierte Abbrucharbeiten

der Zeitraum September/Oktober oder April/Mai an, da die Tiere in dieser Zeit temperaturbedingt über eine relativ hohe Mobilität

verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vögel entgegen (siehe unten). Eingriffe sollten daher nur im Einklang mit den

Vermeidungsmaßnahmen der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögel erfolgen.

Um Tötungen oder Verletzungen sicher zu vermeiden ist es somit notwendig, dass unmittelbar vor Beginn und im Zuge der Fäll-

bzw. Abbrucharbeiten durch eine fachkundige Person im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) eine detaillierte Unter-

suchung der Quartierstrukturen auf Fledermäuse erfolgt, um eine Besiedelung auszuschließen. Bei den Abbrucharbeiten müssen

die potenziell möglichen Quartierbereiche (Spalten und Hohlräume. Dachkantenbleche, Zwischendecken) gründlich kontrolliert und

im Beisein eines Fledermaussachverständigen per Hand demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen

und gefahrfrei bergen zu können. Vermutlich sind auch vorsichtige Stemmarbeiten erforderlich, um Quarierbereiche freizulegen
bzw. einsehen zu können. Eine Verletzung der Tiere durch hebelnde Werkzeuge oder den Einsatz von Technik ist hierbei unbedingt
zu vermeiden.

Zudern müssen die vorhandenen Fledermauskästen im Vorfeld durch eine fachkundige Person im Rahmen der ökologischen Bau-

begieitung (ÖBB) von den betroffenen Gehölzen abgenommen und an Gehölze außerhalb des Eingriffsbereichs montiert werden

Bei Funden von Fledermäusen sind die Fäll- bzw. Abbrucharbeiten in dem Bereich zunächst einzustellen und die ÖBB stimmt sich

mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab (fachgerechtes Bergen Versorgen und w’eder Ausbrin-

gen der Tiere).

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. $ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG

| Erhebtiches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten

D Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

=] Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann. aufgrurd lediglich geringer Überschnei-

‚ dungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachiaktiven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine

Betroffenheit ausgeschlossen werden.

Anlage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der möglichen Installation einer Nacntbe-

leuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagdhabitaten. Um die Störungen so weit aufzufangen, dass sie auf

die lokale Population nicht „erheblich“ wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwendiges
Maß zu beschränken (Voigt et al. 2019, Schroer et al. 2019}.

Dipl. Biol. Thomas Frase

 



|Rauhauttiedormaus (Pipistrellus nathusii) |
Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. $ 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs-
und Tötungsverbotes gem. $ 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):

B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen" Artenschutzfachbeitrag

& Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten

oO Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen.

R Vargezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden

m) Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt.

Es ist davon auszugehen, dass durch den Abbruch des Bestandsgebäudes und die Baumfällungen die dort vorhandenen potenzi-
ellen Quartierstrukturen verlorengehen werden. Da keine Ausweichstrukturen in der näheren Umgebung existieren bzw. diese

schon besetzt sein werden, ist ein entsprechender Ausgleich einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und

Ruhestätten im regionalen Zusammenhang zu erhalten

Generell gilt für alle Sommer- und Zwischenquartier-Ersatzmaßnahmen, dass diese einen erhöhten Faktor aufweisen sollten, da

davon auszugehen ist, dass die neu angebotenen Quartiere a) im Gegensatz zu den zerstörten Quartieren vielfach keine Optimaf-
bedingungen aufweisen (Temperatur. Luftfeuchte. Puffervermögen) und b) auch mit Abschluss der Maßnahme nicht in vollen

Umfang verfügbar sind (Kennenlemphase)

Für den Ausgieich der zu erwarterden Gebäudequartierverluste werden vorsorglich 5 Stück Fledermaus-Fassadenflachkaster, mit

Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfeldt; und 3 Stk. Fledermaus- Fassaden Sommerquarier - FFSQ (Fa. Hasseifeldt) notwendig (oder
g’eichwertige Modelle von anderen Herstel:ern). die an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld angebracht werden sollen. Falls

dies nicht möglich ist. besteht auch die Möglichkeit. die Kästen temporär an Picstenwänden (Abbildung 5) angebracht werden. In

letzteren Fall sind die Kästen nach Fertigstellung des Gebäudes entsprechend der Vorgaben am Neubau zu montieren. Der Aus-

gle der Baumquartiere wird über die Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbestanden erreicht {CEF
MaßnahmeE 2). Für abgängige Yinterquartiere sind nach derzeitiger Datenlage keine Maßnahmen erforderlich (Zoologische Gut-
achten & Biomonitoring 2023).

Weiterhin ist davon auszugehen, dass durch Entnahme der Gehölze die dort vorhandenen Jagdstrukturen und Balzreviere

verlorengehen werden Obwohl in der näreren Umgebung Ausweichstrukturen existieren (z.B. im nahegelegenen Stadtpark), ist

ein entsprechender Ausgleich einzuplaren, um die ökologische Funktion der Forlpflarzungs- urd Ruhestätten im regionalen Zu-

sammenhang zu erhalten.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

Die Verbotstatbestände nach 8 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

oO treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich)

& treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hierrit)

Dipl. Biol. Thomas Frase
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Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Schutzstatus

& Anh. IV FFH-Richtlinie

Bestandsdarsiellung

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V:

Angaben zur Autökologie

Der Vorkommensschwerpunkt der Zwergfledermaus befindet sich im menschlichen Siedlungsraum. auch Stadtzentren werden von

der Art besiedelt. Daneben tritt sie u. a. auch in Watdgebieten auf. Die Zwergfledermaus zähit zu den ortstreuen Arten. Wanderun-

gen zwischen Sornmer- und Winterquartier umfassen selten mehr als 10 - 20 km. Es liegen zwar einzelne Fernfunde vor, jedoch
können Verwechslungen mit anderen Arten der Gattung nicht ausgeschlossen werden. Die Wochenstuber in Nordostdeutschland

werden im Zeitraum von Anfang Mai bis Mitte/Ende August besetzt. Zwischen November und Anfang April hält sich die Art in den

änterquanieren auf.

Sommerquarliere der Zwergfiedermaus finden sich vornehmlich in Spalten an Gebauden, z. B. in den Fugen von Plattenbauten.

Daneben werden auch Baumhöhlen und -spalten sowie Nistkästen durch die Art besiedelt. Wochenstubennachweise aus Wäldern

liegen bisher aber nur aus Meckienburg-Vorpommern und Brandenburg vor (MESCHEDE & HELLER 2000. Je nach Raumangebot
des Quartiers umfassen die Wochenstuben 50 - 150 Weibchen, selten bis zu 250 Exemplare. Die Winterquartiere befinden sich

vorwiegend in Gebäuden und Bauwerken (Brücken, Kirchen, spaltenreichen Gebäuden) und können mehrere tausend Tiere um-

fassen.

Jagdgebiete der Art finden sich zumeist in der Umgebung der Quartiere (1 - 2 km). Grenzstrukturen wie Waldränder, Hecken und

Wege, aber auch Gewässer und Parks werden entlang von Flugbahnen bejagt. Regelmäßig jagt die Art an Straßenbeleuchtungen

Der Flug der Anl ist schnell und wendig. Meist folgt die Zwergfledermaus bei der Jagd, wie bei Transferflügen, linearen Strukturen

und fliegt in einer Höhe von 2 - 8 m. Jedoch besteht keine enge Bindung an entsprechende Leitstrukturen.

Zusammenstellung nach: DIETZ et al. (2007). ME & BovE (20043), MESCHEDE & HELLER (2000), SCHOBER & GRIMMBERGER

(1998) u. STEFFENS et al. (2004).

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern

Art ist flächig und relativ gleichmäßig im Land verbreitet Der Verbreitungsschwerpunkt befindet sich in Städten und Dörfern

(Quartiergebiete) mit wald-, gewässer- und feuchtgebietsreichem Umfeld {Jagdgebiete). Gebäudequartiere werden bevorzug? be-

siedelt. Die Zwergfledermaus ist in Mecklenburg-Vorpommern die Fledermausart mit dem größten Bestand (LFA FM M-V 2023)

Gefährdungsursachen

Durch forstwirtschaftliche Maßnahmen in Waldgebieten kann es zu einer Reduzierung des Quartierargebots kommen. Vorkommer:

im Siedlungsbereich sind durch Gebäudesanierungen und Modernisierungen beeinträchtigt {LUNG M-V 2023b)

Vorkommen im Untersuchungsraum

& nachgewiesen U _ potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum

Nachweise der Art erfolgten durch Jagdbeobachtungen, Horchboxnachweise, Balzreviere, Sommerquartiere und Wochenstuben.

Abgrenzung der lokalen Population

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-

chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich.

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach $ 44 (1) i.V.m. (5) BNaiSchG

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF}:

Vermeidungsmaß- Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Abbruch- und Baumfällar- .

nahme V 1 beiten betreut und alle potenziell möglichen Quartierbereiche im Vorfe!d auf Besatz kontrolliert. Auch

während den Abbrucharbeiten müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche im Beisein eines Fle-

dermaussachverständigen per Hand demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu

machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst

eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vor-

gehen ab.

Vermeidungsmaß- Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet:
nahme V 2

* _ Die Beleuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindestmaß hin-

aus gehen,

Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Beleuchtung
von oben nach unten,

Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin oder we-

niger sowie Wellenlängen um 500 nm, niedriger G-Index,

Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaitungen.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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|2wersftedermaus (Pipistrellus pipistrellus)

CEF-Maßnahme Installation von 8 Fledermausquartieren an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld nach folgenden
E1 Kriterien:

. 5 Stk. Fledermaus-Fassadenflachkasten mit Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfetdt) oder gleich-
wertige Modelle,

3 Stk. Fledermaus-Fassaden Sommerquartier - FFSQ {Fa. Hasselfeldt) oder gleichwertige Mo-

delle,

Montagehöhe 2 5 m über OKG

freier An- und Abflug

möglichst keine (oder nur eine sehr moderate) Beleuchtung im unmittelbaren Umfeld (Dunkel-
korridor, möglichst fensterlose Gebäudeseiten nutzen)

. Umsetzung der Maßr vor Beginn der Abbrucharbeiten

CEF-Maßnahme Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbeständen nach folgenden Kriterien:

E2
. 5 Stk. Fledermaushöhle 18 mm Einflug - FLH18 (nistkasten-hasselfeldt.de) oder gleichwertige

Modelle,

Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus)

Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestandsrand / im

Bestand)

Gewährleistung guter Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkommender

Gehölze)

Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger Gehölzbe-

stände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmäßigen Aufhänge-
vorrichtung (Diekenwachstum!),

Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fäll- und Abbrucharbeiten.

CEF-Maßnahme Pflanzung von einheimischen Gehölzen im Geltungsbereich und/oder Dachbegrünung am Gerätehaus
‚

E3 aus heimischen Pflanzenarten.

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. & 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen

m} Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung
oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an.

R Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an.

Im Plangebiet ist vorgesehen, die Bestandsgebäude abzubrechen und den größten Teil der Gehölze im Geltungsbereich zu fälten.

Innerhalb des Gehölzbestands befinden sich zwei Fledermauskästen aus Holz.

Um die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszuschließen, ist es empfehlenswert, für

die Abbrucharbeiten und Baumfällungen die Zeiträume mit dem geringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Da hier Sommer- und

Zwischenquartiere sowie Wochenstuben und Balzreviere nachgewiesen wurden, bietet sich für risikominimierte Abbrucharbeiten

der Zeitraum September/Oktober oder April/Mai an, da die Tiere in dieser Zeit temperaturbedingt über eine relativ hohe Mobilität

verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vögel entgegen (siehe unten). Eingriffe sollten daher nur im Einklang mit den

Vermeidungsmaßnahmen der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögel erfolgen.

Um Tötungen oder Verletzungen sicher zu vermeiden ist es somit notwendig, dass unmittelbar vor Begir und im Zuge der Fäll-

bzw. Abbrucharbeiten durch eine fachkundige Person im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) eine detaillierte Unter-

suchung der Quartierstrukturen auf Fledermäuse erfolgt, um eine Besiedelung auszuschließen. Bei den Abbrucharbeiten müssen

die potenziell möglichen Quartierbereiche (Spalten und Hohlräume, Dachkantenbieche, Zwischendecken) gründlich kontrolliert und

im Beisein eines Fledermaussachverständigen per Hand demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen

und gefahrfrei bergen zu können. Vermutlich sind auch vorsichtige Stemmarbeiten erforderlich, um Quartierbereiche freizulegen
bzw. einsehen zu können. Eine Verletzung der Tiere durch hebelnde Werkzeuge oder den Einsatz von Technik ist hierbei unbedingt
zu vermeiden.

Zudem müssen die vorhandenen Fledermauskästen im Vorfeld durch eine fachkundige Person im Rahmen der ökologischen Bau-

begleitung (OBB) von den betroffenen Gehölzen abgenommen und an Gehölze außerhalb des Eingriffsbereichs montiert werden.

Bei Funden von Fledermäusen sind die Fäll- bzw. Abbrucharbeiten in dem Bereich zunächst einzustellen und die ÖBB stimmt sich

mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab (fachgerechtes Bergen, Versorgen und wieder Ausbrin-

gen der Tiere).

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. 8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten

O Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokaler Population.

& Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

Hinsichtlich der von der Baustelle ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann, aufgrund tediglich geringer Überschnei-

dungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachtaktiven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautätigkeiten, eine

Betroffenheit ausgeschlossen werden.

Anlage- und beiriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der möglichen Installation einer Nachtbe-

leuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagdhabitaten. Um die Störungen so weit aufzufangen, dass sie auf

die Iokale Population nicht „erheblich“ wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf ein notwendiges
Maß zu beschränken (Voigt et al. 2019, Schroer et al. 2019).

Bipl. Biol. Thomas Frase
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[2 gfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) |
Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. 8 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs-

und Tötungsverbotes gem. $ 44 (1) Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):

& Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.

jun] Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestälten nicht auszuschließen.

& Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden.

oO Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt.

Es ist davon auszugehen, dass durch den Abbruch des Bestandsgebäudes und die Baumfällungen die dort vo denen potenzi-
ellen Quartierstrukturen veriorergehen werden. Da keine Ausweichstrukturen in der näheren Umgebung existieren bzw. diese

schon besetzt sein werden. ist ein entsprechender Ausgleich einzuplanen. um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und

Ruhestätten im regionalen Zusammenhang zu erhalten.

Generell gilt für alle Sommer- und Zwischenquartier-Ersatzmaßnahmen. dass diese einen erhöhten Faktor aufweisen sollten, da

davon auszugehen ist. dass die neu angebotenen Quartiere a) im Gegensatz zu den zerstörten Quartieren vielfach keine Optimal-

bedingungen aufweisen (Temperatur. Luftfeuchte. Puffervermögen) und b) auch mit Abschluss der Maßnahme nicht in vollem

Umfang verfügbar sind (Kennenlernphase)
Für den Ausgleich der zu erwartenden Gebäudequartierverlusie werden vorsorglich 5 Stück Fiedermaus-Fassadenflachkasten mit

Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfeldt} und 3 Stk. Fledermaus- Fassaden Sonmerquartier - FFSQ (Fa. Hasselfeldt} notwendig (oder

gleichwertige Modelle von anderen Herstellern), die an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld angebracht werden sollen. Falls

dies nicht möglich ist, besteht auch die Möglichkeit, die Kästen ternporär an Pfostenwänden (Abbildung 5} angebracht werden. In

letzteren Fall sind die Kästen nach Fertigstellung des Gebäudes entsprechend der Vorgaben am Neubau zu montieren. Der Aus-

gleich der Baumquartiere wird über die Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbeständen erreicht (CEF
Maßnahme E 2). Für abgängige Winterquartiere sind nach derzeitiger Datenlage keine Maßnahmen erforderlich (Zoologische Gut-

achten & Biomonitoring 2023)

Weiterhin ist davon auszugehen, dass durch die Entnahme der Gehölze die dort vorhandenen Jagdstrukturen und Balzreviere

verlorengehen werden. Obwohl in der näheren Umgebung Ausweichstrukturen existieren (z.B. im nahegelegenen Stadtpark), ist

ein entsprechender Ausgfeich einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im regionalen Zu-

sammenhang zu erhalten.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

Die Verbotstatbestände nach $ 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

© treffen zu {Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich)

&X treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit)

Dipt. Biol. Thomas Frase
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Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)

Schutzstatus

& Anh. IV FFH-Richtlinie

Bestandsdarstellung

Angaben zur Autökologie

Wasserfledermäuse sind auf Gewässer als Jagdhabitat spezialisiert und bevorzugen Wald- und gewässerreiche Gebiete. Von

STEFFENS et al. (2004) wird die Wasserfledermaus als Art mit mehr oder weniger großem Aktionsraum, ohne gerichtete Wanderung
und mit geringem bis mittlerem Anteil nicht wanderndem Tiere beschrieben. Festgesteilte saisonale Wanderungen zwischen Som-

mer- und Winterlebensraum finden meistens über 30 km und selten über 150 km statt. Die Wochenstuben werden von Anfang Mai

bis August besetzt. Zwischen August und Mitte September zeigen Wasserfledermäuse ein ausgeprägtes Schwärmverhalten an

ihren Winterquartieren. In den Winterquartieren hält sich die Art von Ende September bis Ende März / Anfang April auf.

Wälder in Gewässernähe haben für die Art als Quartierstandort im Sommerhalbjahr eine große Bedeutung. Sommerquartiere der

Art finden sich bevorzugt in Baumhöhlen. Meist befinden sie sich in einer Höhe von 1-25 m in Laubbäumen mit einem Brusthöhen-

durchmesser von mindestens 30 cm. Eine waldrandnahe Lage der Quartierbäume wird bevorzugt. Die Art nutzt auch Fledermaus-

kästen. Selten werden Sommerquartiere an Bauwerken gefunden. Wochenstuben in Baumhöhlen umfassen meist 20-50 Weib-

chen. Auch die Männchen können Vergesellschaftungen von 20 und mehr Exemplaren bilden. Winterquartiere sind vorwiegend in

feuchten und frostfreien Bauten wie Kellern, Bunkern, Festungsanlagen und Brunnen vorzufinden und können teilweise mehrere

tausend Tiere umfassen.

Bevorzugtes Jagdhabitat der Art sind Stillgewässer und ruhige Fließgewässer. Bevorzugt werden gehölzbestandene Gewässerab-

schnitte, die dadurch weniger dem Wind ausgesetzt sind. In unterschiedlichem Maße nutzt die Art auch Wälder als Jagdgebiet.
Von Weibchen werden Jagdgebiete in einem Umfeld von 6-10 km genutzt, wobei die mittlere Entfernung 2,3 km beträgt. Männchen

besitzen mit 3,7 km einen durchschnittlich größeren Aktionsradius. Der Jagdflug der Wasserfledermaus ist nicht sehr schnell, aber

wendig und wird in wenigen Zentimetern Höhe über dem Gewässer ausgeführt. Landhabitate werden in Flughöhen von 1-5 m

bejagt. Abseits von Gewässern ist bei Transferflügen eine ähnliche Höhe zu erwarten. Wasserfledermäuse nutzen sehr regelmäßig
Flugstraßen zwischen ihren Quartieren und Jagdgebieten. Diese folgen sowohl Gewässern als auch Strukturen an Land, z.B.

Waldrändern und Hecken.

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpornmern

Das Land zählt zu den Vorkommensschwerpunkten für die Art in Deutschland und wird flächendeckend besiedelt. Innerhalb des

Landes ergeben sich aufgrund der Landschaftsausstattung Schwerpunkte im Bereich der Seenplatte und weiteren gewässerrei-
chen Gebieten. Die Art tritt regelmäßig in geeigneten Winterquartieren im Land auf (LFA FM M-V 2023).

Gefährdungsursachen

Wie andere Myotis-Arten auch, gilt die Wasserfledermaus als lichtempfindlich (NATUR & TEXT IN BRANDENBURG 2006). Durch forst-

wirtschaftliche Maßnahmen in Waldgebieten kommt es oft zu einer Reduzierung des Quartierangebots (TRAPPMANN & BOYE 2004)
Vorkommen im Siedlungsbereich sind durch Gebäudesanierungen und Modernisierungen beeinträchtigt.

Vorkommen im Untersuchungsraum

& nachgewiesen U) potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum

Nachweise der Art erfolgten durch Jagdbeobachtungen und Horchboxnachweise.

Abgrenzung der lokalen Population

Auf Grund fehlender Kenntnisse der real vorkommenden Populationsgröße bzw. zum Reproduktionserfolg der Art im Untersu-

chungsgebiet ist eine fachlich hinreichende Klassifizierung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art nicht möglich.

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach $ 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen {CEF):

Vermeidungsmaß- Einsatz einer fachlich versierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB), die die Abbruch- und Baumfällar-

nahme V 1 beiten betreut und alle potenziell möglichen Quartierbereiche im Vorfeld auf Besatz kontrolliert. Auch

während den Abbrucharbeiten müssen die potenziell möglichen Quartierbereiche im Beisein eines Fle-

dermaussachverständigen per Hand demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu

machen und gefahrfrei bergen zu können. Bei Funden von Fledermäusen werden die Arbeiten zunächst

eingestellt und die ÖBB stimmt sich mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vor-

gehen ab.

Vermeidungsmaß- Beschränkung der Außenbeleuchtung im Plangebiet:
nahme V 2

. Die Beteuchtungsstärke darf nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindestmaß hin-

aus gehen,

Vermeidung störender Lichtausbreitung in angrenzende Räume durch gerichtete Beleuchtung
von oben nach unten,

Einsatz von vollabgeschirmten LED-Lampen mit Farbtemperaturen von 2.700 Kelvin oder we-

niger sowie Wellenlängen um 500 nm, niedriger G-Index,

Einsatz von Bewegungs- und Intervallschaltungen.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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[Wassertiedermaus (Myotis daubentonii) |
CEF-Maßnahme Installation von 8 Fledermausquartieren an geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld nach folgenden
E1 Kriterien:

. 5 Stk. Fledermaus-Fassadenflachkasten mit Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfeldt) oder gleich-
wertige Modelle,

3 Stk. Fledermaus-Fassaden Sommerquartier - FFSQ (Fa. Hasselfeldt) oder gleichwertige Mo-

delle,

Montagehöhe 2 5 m über OKG

freier An- und Abflug

möglichst keine (oder nur eine sehr moderate) Beleuchtung im unmittelbaren Umfeld (Dunket-
korridor. möglichst fensterlose Gebäudeseiten nutzen)

« _ Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Abbrucharbeiten

CEF-Maßnahme Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbeständen nach folgenden Kriterien

E2
* 5 Stk. Fledermaushöhle 18 mm Einflug - FLH18 (nistkasten-hasselfeldt.de) oder gleichwertige

Modelle.

Anbringung in unterschiedlichen Höhen > 5 m (Schutz vor Vandalismus)

Anbringung mit unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig. am Bestandsrand / im

Bestand)

Gewährleistung guier Anflugmöglichkeiten (Beseitigung der unteren Äste und aufkommender

Gehölze)

Gewährleistung einer langen Hangzeit (> 10 Jahre) durch a) die Auswahl günstiger Gehölzbe-

stände mit hoher Umtriebszeit und b) durch die Verwendung einer zweckmäßigen Aufhänge-
vorrichtung (Dickenwachstum!),

Umsetzung der Maßnahme vor Beginn der Fäll- und Abbrucharbeiten.

CEF-Maßnahme Pflanzung von einheimischen Gehölzen im Geltungsbereich und/oder Dachbegrünung am Gerätehaus

E3 aus heimischen Pflanzenarten.
_

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gern. $ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen

O Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung
oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an.

X Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an.

Im Plangebiet ist vergesenen, die Bestandsgebäude abzubrechen und den größten Teil der Gehölze im Geltungsbereich zu fällen.

Innerhalb des Gehölzbestands befinden sich zwei Fledermauskästen aus Holz.

Um die Tötung oder Verletzung von Fledermäusen im Rahmen der Baufeldberäumung auszuschließen. ist es empfehlenswert, für

die Abbrucharbeiten und Baumfällungen die Zeiträume mit dem geringsten Gefährdungspotenzial zu nutzen. Da hier Sommer- und

Zwischenquartiere sowie Wochenstuben und Balzreviere nachgewiesen wurden, bietet sich für risikom Abbrucharbeiten

der Zeitraum September/Oktober oder April/Mai an, da die Tiere in dieser Zeit temperaturbedingt über eine relativ hohe Mobilität

verfügen. Allerdings stehen dem die Brutzeiten der Vögel entgegen (siehe unten). Eingriffe sollten daher nur im Einklang mit den

Vermeidungsmaßnahmen der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögel erfolgen.

Um Töturgen oder Verleizungen sicher zu vermeiden ist es somit notwendig. dass unmittelbar vor Beginn und im Zuge der Fäll-

bzw. Abbrucharbeiten durch eine fachkundige Person im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) eine detailierte Unter-

suchung der Quartierstrukturen auf Fledermäuse erfolgt, um eine Besiedelung auszuschließen. Bei den Abbrucharbeiten müssen

die potenziell möglichen Quartierbereiche (Spalten und Hohlräume, Dachkantenbleche, Zwischendecken) gründlich kontrolliert und

im Beisein eines Fledermaussachverständigen per Hand demontiert werden, um eventuell vorhandene Tiere ausfindig zu machen

und gefahrfrei bergen zu können. Vermutlich sind auch vorsichtige Stemmarbeiten erforderlich, um Quartierbereiche freizulegen
bzw. einsehen zu können. Eine Verletzung der Tiere durch hebelnde Werkzeuge oder den Einsatz von Technik ist hierbei unbedingt
zu vermeiden.

Zudem müssen die vorhandenen Fledermauskästen im Vorfeld durch eine fachkundige Person im Rahmen der ökologischen Bau-

begleitung (ÖBB) von den betroffenen Gehölzen abgenommen und an Gehölze außerhalb des Eingriffsbereichs montiert werden.

Bei Funden von Fledermäusen sind die Fäll- bzw. Abbrucharbeiten in dem Bereich zunächst einzustellen und die ÖBB stimmt sich

j

mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) über das weitere Vorgehen ab (fachgerechtes Bergen, Versorgen und wieder Ausbrin-

gen der Tiere).

|

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. 8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten

[BE] Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

& Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

Hinsichtlich der von der Bauste'le ausgehenden akustischen und optischen Störreize kann. aufgrund iediglich geringer Überschnei-

dungen der Aktivitätszeiten der dämmerungs- und nachtaktiven Fledermäuse mit den am Tage stattfindenden Bautatigkeiien, eine

Betroffenheit ausgeschlossen werden

Anlage- und betriebsbedingte Störungen im Bereich der Bebauung ergeben sich aus der möglichen Installation einer Nachtbe-

leuchtung und der damit verbundenen Beeinträchtigung von Jagdhab:taten. Um die Störungen so weit aufzufangen. dass sie auf

die Ickale Population nicht „erheblich“ wirken, ist es erforderlich, die Beleuchtung auf dem überplanten Gebiet auf notwendiges
Ma® zu beschränken (Voigt et al. 2019, Schroer et al. 2019).

Dipl. Biol. Thomas Frase
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|Wasserfiedermaus (Myotis daubentonii)

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. 8 44 (1) Nr. 3i. V. m. (5) BNatSchG sowie ggf. des Verletzungs-
und Tötungsverbotes gem. & 44 (1} Nr. 1 i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):

& Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.

D Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen.

& Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden.

[28] Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt.

Es ist davon auszugehen, dass durch den Abbruch des Bestandsgebäudes und die Baumfällungen die dort vorhandenen potenzi-
ellen Quartierstrukturen verlorengehen werden. Da keine Ausweichstrukturen in der näheren Umgebung existieren bzw. diese

schon besetzt sein werden, ist ein entsprechender Ausgleich einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und

Ruhestätten im regionalen Zusammenhang zu erhalten.

Generell gilt für alle Sommer- und Zwischenquartier-Ersatzmaßnahmen, dass diese einen erhöhten Faktor aufweisen sollten, da

davon auszugehen ist, dass die neu angebotenen Quartiere a) im Gegensatz zu den zerstörten Quartieren vielfach keine Optimal-
bedingungen aufweisen (Temperatur, Luftfeuchte, Puffervermögen) und b) auch mit Abschluss der Maßnahme nicht in vollem

Umfang verfügbar sind (Kennenlernphase).

Für der Ausgleich der zu erwartenden Gebäudequartierverluste werden vorsorglich 5 Stück Fledermaus-Fassadenflachkasten mit

Rückwand - FFAK-R (Fa. Hasselfeldt) und 3 Stk. Fledermaus- Fassaden Sommerquartier - FFSQ (Fa. Hasselfeldt) notwendig (oder
gleichwertige Modelle von anderen Herstellern), die ar geeigneten Gebäuden im näheren Umfeld angebracht werden sollen. Falls

dies nicht möglich ist, besteht auch die Möglichkeit, die Kästen temporär an Pfostenwänden {Abbildung 5) angebracht werden. In

letzteren Fall sind die Kästen nach Fertigstellung des Gebäudes entsprechend der Vorgaben am Neubau zu montieren. Der Aus-

gleich der Baumquartiere wird über die Installation von 5 Fledermauskästen in den umliegenden Gehölzbeständen erreicht (CEF
MaßnahmeE 2). Für abgängige Winterquartiere sind nach derzeitiger Datenlage keine Maßnahmen erforderlich (Zoologische Gut-

achten & Biomonitoring 2023).

Weiterhin ist davon auszugehen, dass durch die Entnahme der Gehölze die dort vorhandenen Jagdstrukturen und Balzreviere

verlorengehen werden. Obwohl in der näheren Umgebung Ausweichstrukturen existieren (z.B. im nahegelegenen Stadtpark), ist

ein entsprechender Ausgteich einzuplanen, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im regionalen Zu-

sammenhang zu erhalten.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

Die Verbotstatbestände nach $ 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

DO treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich)

& treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit)

Dipl. Biol. Thomas Frase
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12 Anlage 3:

Formblätter der europäischen Vogelarten

Dipl. Biol. Thomas Frase
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Feldsperling (Passer montanus)

Schutzstatus

| & europäische Vogeltart gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V:

Angaben zur Autökologie

Feldsperlinge besiedeln bevorzugt eine offene und halboffene Landschaft mit Hecken, Alleen, Einzelbäumen, Kopfweiden, Obst-

gärten, Feldgehölzen, lichten oder peripheren alte Laubholzbeständen und schmalen Waldstreifen. Des Weiteren findet man sie

im Bereich menschlicher Siedlungen, in gehöfzreichen Stadtlebensräumen (Parks, Friedhöfe, Kleingärten sowie Gartenstädte) so-

wie in strukturreichen Dörfern (Bauerngärten, Obstwiesen, Hofgehölze). Der Brutplatz wird in Nischen und Höhlen von Bäumen

oder in Gebäuden angelegt. Der Raumbedarf zur Brutzeit beträgt < 0,3 bis > 3 ha, die Fluchtdistanz liegt unter 10 m.

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern

Der Feldsperling ist in Mecklenburg-Vorpommern häufig und fast flächendeckend verbreitet (außer in großen Wäldern). Der Be-

stand wird auf 38.000 bis 52.000 Brutpaare geschätzt (VÖKLER 2014). Die Einstufung in die Rote Liste M-V als gefährdete Art beruht

auf Bestandsabnahmen von > 20 % in den letzten 20 Jahren und > 50 % in den letzten 100 Jahren.

Gefährdungsursachen

Gefährdungsursachen für den Feldsperling sind in M-V bisher nicht bekannt.

Vorkommen im Untersuchungsraum
R nachgewiesen Ü _ potenziell vorkommend

Die Beobachtungen der Art erfolgten im Bereich der Lauben der Kleingartenanlage. Es wird davon ausgegangen, dass sich der

Brutplatz der Art auf dem Grundstück der Kleingartenanlage befindet.

Abgrenzung der lokalen Population

Eine Abgrenzung der lokalen Population der Art ist auf Grundlage der vorliegenden Daten fachlich nicht darstellbar.

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach 8 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):

Vermeidungsmaßnahme Die Baufeldfreimachung inklusive Baumfällung und Gebäudeabbruch sowie die anschließenden

v3 Bauarbeiten sind nurzulässig, wenn sie zwischen dem 31. November und 01. Februar durchgeführt
oder zumindest begonnen und ohne größere Pause fortgeführt werden.

Alternativ ist die Baufeldfreimachung zwischen dem 30. September und dem Di. März möglich, wenn

unmittelbar vor Beginn durch eine fachkundige Person eine detaillierte Untersuchung des Geltungs-
bereichs auf Brutaktivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlossen werden.

Vermeidungsmaßnahme Einsatz einer vogelfreundlichen Fenster- und Türverglasung nach aktuellem Stand der Technik unter

v4 Berücksichtigung des Merkblatts und der Broschüre zum vogelfreundlichen Bauen mit Glas und Licht

(Rössler et al, 2022, https://vogelglas.vogelwarte.ch/de/infothek/merkblaetter).

CEF-Maßnahme E 4 Ausgleich der Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Art Feldsperling durch Installation von mindestens

2 artgerechten Nistkästen aus Holzbeton in Gehölzbeständen im Umfeld des Plangebiets. Diese

Maßnahme muss vor der Entnahme der Gehölze abgeschlossen und funktionsfähig sein.

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. & 44 {1} Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind T:

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen

IO Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung
oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an.

& Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an.

Da sich ein Brutrevier des Feldsperlings im Geltungsbereich befindet, kann eine baubedingte signifikante Erhöhung des Tötungs-
risikos, insbesondere für die Entwicklungsformen der Art, nicht ausgeschlossen werden. Die Gefahr besteht auch dann, wenn die

'

Tiere mit der Brut beginnen, und der Beginn der Arbeiten störungsbedingt zu einer Brutaufgabe führt. Zur Vermeidung einer signi-
fikanten Erhöhung des Tötungsrisikos ist eine Bauzeitenregelung für die Bauphase bzw. deren Beginn erforderlich. Die Brutzeit

des Feldsperlings liegt nach LUNG M-V (2016) zwischen dem 01. März und dem 10. September. Für eine umfassende Bauzeiten-

regelung müssen allerdings die Brutzeiten aller betroffenen Arten einbezogen werden (siehe Tabelle 2). Die restriktivsten Zeiten

verweisen dabei auf die Arten Amsel und Ringeltaube. Somit ergibt sich als Richtwert folgende Bauzeitenregelung für die Baufeld-

freimachung und den Beginn der Bauarbeiten: Wenn die Arbeiten zwischen dem 31. November und 01. Februar begonnen und

ohne größere Pause fortgeführt werden, kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die Arten ausgeschlossen werden.

Da es sich dabei um Extremzeiten handelt, ist die Baufeldfreimachung und der Beginn der Arbeiten alternativ zwischen dem 30.

September und dem 01. März möglich, wenn vor Beginn durch eine fachkundige Person eine detaillierte Untersuchung des Bau-

felds auf Brutaktivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlossen wurden.

In dem Plangebiet ist die Errichtung eines großen Gebäudes geplant. Somit sind Vorkehrungen zu treffen, um Vogelschlag {Kolli-
sionen) an den Fenstern und Gtasflächen zu verhindern.

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. $ 44 (1), Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten

Dipl. Biol. Thomas Frase

 



B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen“ Artenschutzfachbeitrag

Feldsperling (Passer montanus) |
m} Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

& Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V 3 und V 4 kann ausgeschlossen werden, dass die Art durch die Bauarbei-

ten und die damit verbundenen akustischen und optischen Störreize erheblich gestört wird. Anlage- und betriebsbedingte Störun-

gen sind in geringem Maße möglich. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population lässt sich daraus je-
doch nicht herleiten

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. & 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie des Verletzungs-

und Tötungsverbotes gem. 8 44 (1) Nr. 1i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten)!:

x Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.

im] Tötung von Tieren im Zusammenharg mit der Schädigung von Fortpflarzurgs- oder Ruhestätten nicht auszuschließer

& Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden.

im) Beschädigung oder Zerstörung von Fertoflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische
Funktion wird im räumlichen Zusammenharg nicht gewahrt

Im Zuge der Umsetzung des Vorhabens werden die Bruthab'tate des Feldsperlings im Plangebiet verlorengehen. Um der: Verlust

der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bis auszugleichen. ist es notwendig, entsprechende Nistkästen in der Umgebung des Plan-

gebietes in geeigneten Baumbeständen zu installieren.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

Die Verbotstatbestände nach $ 44 (1) i.V.m. (6) BNatSchG

oO treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich)

R treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit)

Dipl. Biol. Thomas Frase

 



B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen“ Artenschutzfachbeitrag

Vogelarten mit Bindung an Wälder oder Gehölze

Schutzstatus

[X europäische Vogelart gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V:

Angaben zur Autökologie

Dieser Gruppe gehören die folgenden im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten an:

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Grünfink, Gartenrotschwanz, Girlitz, Heckenbraunelle, Klappergrasmücke, Kohlmeise,

Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Zaunkönig, Zilpzalp

Bei den Arten handelt es sich um ungefährdete Gehölzbrüter, die in unterschiediichen Wald-, Baum- oder Strauchbeständen brüten

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern

Die genannten Arlen sind in Mecklenburg-Vorpormmern und bundesweit ungefährdet. Es ist von stabilen Populationen auszugehen.

Gefährdungsursachen

Es sind keine essenziellen Gefährdungen der obengenannten Arten bekannt (vgl. VÖKLER et al. 2014).

Vorkommen im Untersuchungsraum
& nachgewiesen Ü _ potenziell vorkommend

Die Arten sind zum Teil Brutvögel des direkten Eingriffsbereichs. zum Teil liegen die Revierzentren der Arten außerhalb des Plan-

gebiets in den entsprechenden Gehölzbiotopen

Abgrenzung der lokalen Population

Eine Abgrenzung der lokalen Population der Art ist auf Grundlage der vorliegenden Daten fachlich nicht darstellbar.

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach 8& 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):

| Vermeidungsmaßnahme Die Baufeldfreimachung inklusive Baumfällung und Gebäudeabbruch sowie die anschließenden

v3 Bauarbeiten sind nur zulässig. wenn sie zwischen dem 31. November und 01. Februar durchge-
führt oder zumindest begonnen und ohne größere Pause fortgeführt werden

Alternativ ist die Baufeldfreimachung zwischen dem 30. September und dem 01. März möglich,
wenn unmittelbar vor Beginn durch eine fachkundige Person eine detaillierte Untersuchung des

Geltungsbereichs auf Brutaktivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlossen wer-

den

Vermeidungsmaßnahme Einsatz einer vogelfreundlichen Fenster- und Türverglasung nach aktuellem Stand der Technik

v4 unler Berücksichtigung des Merkbifatts und der Broschüre zum vogelfreundlichen Bauen mit Glas

und Licht (Rössler et al. 2022, https/vogelglas.vogelwarte.ch/de/infothek/merkblaetter).

CEF-Maßnahme E 5 Ausgleich der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten Kohlmeise, Blaumeise und Gartenrot-

schwanz durch Installation von mindestens 8 artgerechten Nistkästen aus Holzbeton in Gehölzbe- !

ständen im Umfeld des Plangebiets. Diese Maßnahme muss vor der Entnahme der Gehölze ab

geschlossen und funklionsfähig sein.

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. $ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten)!:

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwickiungsformen

D Das Verletzungs- und Totungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung
oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an.

'& Das Verletzungs- und Totungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsfermen (Eier) steigt nicht signifikant an.

| Eine baubedingte Gefährdung durch die Baufeldfreimachung im Eingriffsbereich während der Brutzeit ist nicht auszuschließen

Betroffen sind nur die Entwicklungsformen der Art, da die adulten Tiere flugfähig sind. Zur Vermeidung der Tötung von Individuen

sind somit eine Bauzeitenregelung und das Einhalten kontinuierlich fortlaufender Bauabläufe zwingend notwendig. wobei sich die

Ausschlusszeit nach den Brutzeiten aller Arten richtet (Tabelle 2). Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, um Vogelschlag (Kalli-
sionen) an den Fenstern und Glasflächen des neuen Gebäudes zu verhindern. Die Vermeidungsmaßnahmen V 3 und V 4 sind

geeignet, eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingt auszuschließen.

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. $ 44 (1), Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten

oO Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population.

& Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V 3 kann ausgeschlossen werden, dass die Arten durch die Bauarbeiten und

die damit verbundenen akustischen und optischen Störreize erheblich gestört werden. Anlage- und betriebsbedingte erhebliche

Störungen sind für die Arten auszuschließen.

Dipl. Biol. Thomas Frase
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Vogelarten mit Bindung an Wälder oder Gehölze

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. $ 44 (1} Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie des Verletzungs-
und Tötungsverbotes gem. & 44 (1) Nr. 1i. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):

R Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.

ji] Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen.

R Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (GEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden.

oO Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt.

Im Zuge der Planung werden die Bruthabitate der Gehölzbrüter im Plangebiet verlorengehen, allerdings erlischt der Schutz der

Fortpflanzungsstätte für die betroffenen Freibrüter im Allgemeinen nach dem Ende der Brutperiode (LUNG M-V 2016).

Die im Gellungsbereich vorkommenden Brutstätten der Höhlen- und Halbhöhlenbrüter Blaumeise (2x), Kohlmeise (1x) und Garten-

rotschwanz (1x) sind ganzjährig geschützt. Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten aufrecht zu erhalten,
müssen die Brutplätze entsprechend der Beanspruchung ausgeglichen werden. Für den Brutplatzverluste der höhlenbrütenden

Arten wird empfohlen, diesen etwa im Verhältnis 1:2 (Verlust zu Ersatz) auszugleichen, sodass mindestens 8 artgerechte Nistkästen

aus Holzbeton in Gehölzbeständen im Umfeld des Plangebiets installiert werden müssen.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

Die Verbotstatbestände nach $ 44 (1} i.V.m. (5) BNatSchG

D treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich)

R treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit)

Dipl. Biol. Thomas Frase

 



B-Plan Nr. 60 "Feuerwehr Bergen auf Rügen“ Artenschutzfachbeitrag

Siediungs d Gebäudebrüter

Schutzstatus

& europäische Vogelart gemäß Art. 1 Vagelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in M-V:

Angaben zur Autökologie

Dieser Gruppe gehören die folgenden im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten an:an:

Haussperling

' Die Arten weisen eine stärkere Bindung an Siedlungen auf und sind vergleichsweise wenig empfindlich gegenüber Störungen

Vorkommen in Meckienburg-Vorpommern

Die Arten sind in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend verbreitet.

Gefährdungsursachen

Der Haussperlirg unterliegt gegenwärtig noch keiner Gefährdung. wurden jedoch in Deulschland und in Mecklenburg-Vorpommern
auf Grund von deutlichen Bestandseinbußen in die Vorwarnlisten aufgenommen (vgl. VOKLER et al. 2014, RYSAVY et. al. 2020)

Vorkommen im Untersuchungsraum
R nachgewiesen U] potenziell vorkommend

Die Arten sind zum Teil Brutvögel des direkten Eingriffsbereichs. zum Teil liegen die Revierzentren der Arten außerhalb des Plan-

gebiets in und an den Gebäuden.

Abgrenzung der lokalen Population

Eine Abgrenzung der lokalen Population der Art ist auf Grundlage der vorliegenden Daten fachlich nicht darstellbar

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach $ 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):

Vermeidungsmaßnahme Die Baufeldfreimachung inklusive Baumfällung und Gebäudeabbruch sowie die anschließenden

v3 Bauarbeiten sind nur zulässig. wenn sie zwischen dem 31. November und 01. Februar durchge-
führt oder zumindest begonnen und ohne größere Pause fortgeführt werden

Alternativ ist die Baufeldfreimachung zwischen dem 30. September und dem 01. März möglich.
wenn unmittelbar vor Beginn durch eine fachkundige Person eine detaillierte Untersuchung des

Geltungsbereichs auf Brutaktivitäten erfolgt und Bruten von Vögeln sicher ausgeschlossen wer-

den.

Vermeidungsmaßnahme Einsatz einer vogelfreundlichen Fenster- und Türverglasung nach aktuellem Stand der Technik

v4 unter Berücksichtigung des Merkblatts und der Broschüre zum vogelfreundlichen Bauen mit Glas

und Licht {Rössler et al. 2022. https://vogelglas.vogelwarte.ch/de/infothek/merkblaetter).

CEF-Maßnahme E6 Installation von mindestens 4 artgerechten Nistkästen für die Art Haussperling aus Holzbeton an

geeigneten Gebäuden im räumlichen Umfeld. Zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Er-

satzmaßnahme ist die Ausbringung der Kästen bereits vor Beginn der Abbrucharbeii realisie

I ren.

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. $ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind Tö-

tungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen

[m] Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung
oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an.

& Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an

Da sich Brutreviere der Siedlungs- und Gebäudebrüter in unmittelbarer Nähe zum bzw. im Plangebiet befinden, ist zur Vermeidung
einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos eine Bauzeitenregelung für die Bauphase bzw. deren Beginn erlorderlich. Weiter-

hin sind Vorkehrungen zu treffen, um Vogelschlag {Kollisionen) an den Fenstern und Glasflächen zu verhindern. Die Vermeidungs-
maßnahmen V 3 und V 4 sind geeignet, eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbe-

dingt auszuschließen.

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. $ 44 (1), Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten

oO Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

R Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaitungszustandes der lokalen Population

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 3 kann ausgeschlossen werden, dass die Siedlungs- und Gebäudebrüter

durch die Bauarbeiten und die damit verbundenen akustischen und optischen Störreize erheblich gestört werden. Anlage- und

betriebsbedingte erhebliche Störungen lassen sich für die störungsunempfindtichen Arten nicht herleiten

Dipl. Biol. Thomas Frase
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Siedlungs- und Gebäudebrüter ]
Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. & 44 (1) Nr. 3 i. V. m. (5) BNatSchG sowie des Verletzungs-

und Tötungsverbotes gem. $ 44 (1) Nr. 11. V. m. (5) BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):

& Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.

DO Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen.

& Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeide

D Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische
Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt.

Es ist davon auszugehen. dass durch den Abbruch der Gartenlauben mindestens 2 Brutplätze der Art Haussperling verlorengehen
werden. Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte aufrecht zu erhalten, müssen die Brutplätze entspre-
chend der Beanspruchung ausgeglichen werden. Für die Brutplatzverluste der Art wird empfohlen. diese vorsorglich im Verhältnis

1:2 auszugfeichen. da Finde- und Gewöhnurgseffekte zu berücksichtigen sind. Vor dem Gebäudeabbruch sind damit mindestens

4 artgerechte Nistkästen aus Holzbeton für die Art Haussperling im räumlichen Umfeld an geeigneten Gebäuden der Umgebung
zu installieren

Zusammenfassende Fesistellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

Die Verbotstatbestände nach $ 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG

[in] treffen zu {Dartegung der Gründe für eine Ausnahme erforderl.ch)

& treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit)

Dipl. Biol. Thomas Frase

 


